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Einführung 

 

Peter Hocke1 

 

Die Anforderungen an die Langzeitsicherheit sowie an einen fairen und nachvollziehbaren 

Entscheidungsprozess zur Festlegung und Realisierung eines Endlagers waren im Jahr 

2008 (und sind auch noch heute) zentrale Aspekte in der Debatte um die Endlagerung hoch-

radioaktiver Abfälle in Deutschland.  

Das Internationale Endlagersymposium 2008, das das Bundesministerium für Umwelt, Na-

turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) im Spätherbst 2008 in Berlin durchführte, sollte dazu 

anregen, den Dialog hierzu zwischen Politikern, der interessierten Öffentlichkeit, Wissen-

schaftlern, sowie verantwortlichen Akteuren wieder aufzunehmen. Nach den dialogorientier-

ten Veranstaltungen des Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte (AkEnd), der 

während der Erstellung seiner Expertise in den Jahren 2000 bis 2002 mehrere kleine und 

drei große Veranstaltungen durchführte, die sich an die interessierte Öffentlichkeit wandten, 

trat bei der Diskussion der Endlagerfrage mit der breiten Öffentlichkeit eine Pause ein. 

Mit dem Internationalen Endlagersymposium 2008 wagte das Bundesumweltministerium 

einen Neuanfang und stufte den Dialog mit der interessierten Öffentlichkeit als ein zentrales 

Ziel bei der Veranstaltung in Berlin ein. Ganz herzlich waren deshalb insbesondere die Regi-

onen und Menschen aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen, die unmittelbar durch 

Endlagervorhaben betroffen sind. Die Zahl der Teilnehmer überstieg die Erwartungen der 

Veranstalter deutlich.  

Ein weiteres Ziel des Veranstalters BMU bestand darin, dass bei allen diskutierten Hand-

lungsoptionen nicht aus dem Blick geraten dürfe, dass die Entscheidungen, die heute getrof-

fen werden, Tatsachen für die kommenden Generationen schaffen; dies wurde während des 

Symposiums sehr gut erkennbar. Die anstehenden Entscheidungen müssen daher ï auch 

darin bestand weitgehende Einigkeit ï mit allergrößter Sorgfalt getroffen werden. Wie dies 

jedoch angesichts einer mehrschichtigen und ausgesprochen konfliktgeladenen Geschichte 

der Endlagerpolitik zu einer komplexen Konfliktlage mit einer heute immer noch andauern-

den Entscheidungsblockade führte, wurde auch beim Endlagersymposium 2008 offensicht-

lich. Welche Auswege aus dieser Entscheidungsblockade zu wählen sind und welche Her-

ausforderungen dabei bewältigt werden müssen, war daher ein kontroverses Thema. Aus 

meiner Sicht zeigte sich allerdings auch, dass eine hochwertige Entscheidung für ein deut-

sches Endlager für wärmeentwickelnde Nuklearanfälle nicht ohne eine substanzielle Beteili-

gung der Öffentlichkeit erfolgen kann. In welchen Formen dies geschehen könnte, ist für den 

Ădeutschen Fallñ immer noch weitgehend ungeklªrt. Soziale Phantasie, Langmut und Dialog-

bereitschaft bei allen zentralen Akteuren werden dabei notwendige Voraussetzungen sein; 

                                                           
1
  Dr. Peter Hocke ist Senior Fellow im Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse 

(ITAS) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und wissenschaftlicher Moderator des ĂForums 
Endlager-Dialogñ. Er arbeitet seit 2001 vor allem zu Fragen der nuklearen Entsorgung, Experten-
kommunikation und Technikkonflikten. 
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dies wird insbesondere dann gelten, wenn eine zivilgesellschaftliche anspruchsvolle Lösung 

verwirklicht werden soll. 

Zu danken ist an dieser Stelle dem Bundesumweltministerium und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des für das Endlagersymposium zuständigen BMU-Referats sowie den Mitglie-

dern des plural zusammengesetzten Programmkomitees, das das Symposium vorbereitete 

und dabei Konfliktbereitschaft und Geduld bei der Entwicklung konstruktiver Lösungen be-

wies. Ebenso gedankt sei allen Vortragenden und Diskutanten für ihre Beiträge und die gro-

ße Ernsthaftigkeit, mit der sie die dreitägige Veranstaltung begleiteten. 
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Anforderungen an eine sichere Endlagerung. Dokumentation der Ministerrede 

Bundesumweltminister Sigmar Gabriel  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ganz herzlich möchte ich Sie begrüßen zu diesem Endlagersymposium des Bundesumwelt-

ministeriums in Berlin. Wir alle sind hier, um den ins Stocken geratenen Dialog zwischen der 

Politik, der interessierten Öffentlichkeit, der Wissenschaft und den verantwortlichen gesell-

schaftlichen Akteuren in der Frage der Endlagerung hochaktiver und damit insbesondere 

wärmeentwickelnder radioaktiver Abfälle wiederzubeleben.  

Bei meinem Besuch in der Region Gorleben am 2. November des vergangen Jahres haben 

die Bürgerinnen und Bürger vor Ort den Wunsch an mich herangetragen, ein Endlagersym-

posium durchzuführen. Und die Bürgerinnen und Bürger mussten keine große Überzeu-

gungsarbeit leisten, um mich für die Idee einer dialogorientierten Veranstaltung zu begeis-

tern. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass in der festgefahrenen Situation, in der wir 

uns jetzt befinden, insbesondere Veranstaltungen wie diese einen zentralen Beitrag dazu 

leisten können, in der Sache weiterzukommen. Wir müssen zusehen, dass die Hinterlassen-

schaften der Stromproduktion aus der Kernenergie nicht auch noch Lasten für zukünftige 

Generationen werden. Hier sind insbesondere diejenigen anzusprechen, die sich vehement 

für die weitere Nutzung der Kernenergie einsetzen, aber noch nicht einmal bereit sind, die 

Untersuchung weiterer Standorte in ihrer Heimatregion zuzulassen.  

Während die Endlagerung radioaktiver Abfälle mit vernachlässigbarer Wärmeentwicklung 

durch die Errichtung des Endlagers Konrad mittelfristig gelöst sein wird, zeichnet sich für die 

Entsorgung der hochaktiven Abfälle bislang keine Lösung ab. Die in Deutschland anfallen-

den hochaktiven Abfälle machen zwar nur einen Volumenanteil von ca. 10 % der insgesamt 

in der BRD bis zum Jahr 2040 prognostizierten radioaktiven Abfälle aus. Sie enthalten je-

doch mehr als 99 % der in den bereits angefallenen und noch anfallenden Abfällen enthalte-

nen Radioaktivität. Voraussichtlich werden ca. 24.000 m³ hochaktive Abfälle in dem für diese 

Abfälle einzurichtenden Endlager eingelagert werden müssen.  

Ein betriebsbereites Endlager für diese Abfälle sollte spätestens bis zum Jahr 2035 zur Ver-

fügung stehen, da ab diesem Zeitpunkt sukzessive die Aufbewahrungsgenehmigungen für 

die Transportbehälterlager sowie die Genehmigungen für die Standort-Zwischenlager aus-

laufen.  

Die Vergangenheit hat eindeutig gezeigt: Allein und vor allen Dingen gegen den Willen zent-

raler gesellschaftlicher Gruppen kann die große Aufgabe der Endlagerung nicht gelöst wer-

den. Es bedarf der Kompetenz und des Engagements aller. Nur, wenn alle zentralen Akteure 

bereit sind, sich ein Stück weit von ihren Positionen zu bewegen, kann eine Lösung gefun-

den werden. Dies gilt auch für die Atomkraftgegner. Jegliche Lösungen zu verhindern führt 

dazu, dass aus den jetzigen Zwischenlagern Endlager werden. Wir dürfen die Endlagerung 

hochaktiver Abfälle nicht unseren Nachkommen überlassen, in der Hoffnung, dass sie auch 

noch solche Ressourcen wie wir zur Verfügung haben.  

Wie Akzeptanz für eine Endlagerentscheidung erreicht werden kann, muss deshalb im Vor-

dergrund der Diskussionen stehen. Damit diese Frage aus sehr unterschiedlichen Blickwin-

keln beleuchtet wird, haben sich zur Vorbereitung und Planung dieses Endlagersymposiums 
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Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen mit den unterschiedlichsten Interessen in 

einem Programmkomitee zusammengefunden. Der Prozess war nicht immer leicht und viele 

kontroverse Diskussionen wurden geführt. Und trotz ï oder auch gerade wegen ï unter-

schiedlicher Ausgangs- und Interessenlagen sind wir heute hier am Eröffnungsabend des 

Endlagersymposiums zusammengekommen. Der Diskurs und der offene Austausch von Ar-

gumenten im Programmkomitee haben dazu geführt, dass ein meines Erachtens hochinte-

ressantes Programm entstanden ist. Und ich denke, dass dieses Programmkomitee ein Vor-

bild für uns alle ï die Teilnehmer und Akteure in der Endlagerung ï sein sollte. Lassen Sie 

uns in den kommenden zwei Tagen interessante und selbstverständlich auch kontroverse 

Diskussionen führen und damit einen Beitrag dazu leisten, einen weiteren Schritt zur Lösung 

der Endlagerfrage zu gehen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, den 

Mitgliedern des Programmkomitees zu danken. Dafür, dass sie dieses interessante und aus-

gewogene Programm zusammengestellt haben und sich trotz so mancher Kontroverse im 

Sinne der Sache zusammengerauft haben.  

In die Zukunft blicken kann nur der, der die Lehren aus der Vergangenheit und der Gegen-

wart gezogen hat. Deutschland macht derzeit alle Phasen der Endlagerung durch. Das End-

lager Morsleben für schwach- und mittelaktive Abfälle in Sachsen-Anhalt sowie das ehemali-

ge Forschungsbergwerk Asse in Niedersachsen, in das ebenfalls schwach- und mittelaktive 

Abfälle eingelagert wurden, müssen stillgelegt werden. Insbesondere die Asse hat ï wie wir 

alle ja wissen ï in den letzten Monaten viele zumeist negative Schlagzeilen gemacht. Diese 

hängen mit Entscheidungen zusammen, welche in der Vergangenheit getroffen wurden und 

die dazu geführt haben, dass ein großer Verlust an Vertrauen in der Öffentlichkeit entstan-

den ist.  

Insbesondere die Asse ist ein negatives Beispiel dafür, wie nicht vorgegangen werden sollte, 

da hier erhebliche Zweifel an der Sicherheit bestehen. Dieses ist eine Bürde, die wir den 

kommenden Generationen nicht auferlegen dürfen. Wir sind dafür verantwortlich, dass die 

Abfälle, welche wir heute produzieren, so beseitigt werden, dass kommende Generationen 

so wenig wie möglich weder gesundheitlich noch finanziell beeinträchtigt werden. Darum 

fängt für mich die Endlagersicherheit mit der Auswahl eines Endlagerstandortes an. Schon 

bei der Auswahl des Endlagerstandortes muss die Möglichkeit zur sicheren Stilllegung und 

insbesondere die Langzeitsicherheit des Endlagers geprüft werden.  

Die Festlegung des Standortes Gorleben, dessen weitere Erkundung seit dem 1. Oktober 

2000 zur Klärung sicherheitstechnischer und konzeptioneller Fragen unterbrochen ist, erfolg-

te 1977 durch das Land Niedersachsen im Rahmen einer technisch-administrativ durchge-

führten Standortauswahl. Auf die gesellschaftspolitische Dimension der Endlagerfrage und 

diesbezügliche Standortentscheidungen wurde nicht eingegangen ï Gorleben wurde inner-

halb eines Jahres ohne jegliche Beteiligung der Bevölkerung vor Ort als Standort festgelegt. 

Dabei hätten die Erfahrungen der massiven Proteste im Zusammenhang mit der Benennung 

der potenziellen Standorte Lutterloh, Lichtenhorst und Wahn im Vorfeld der Benennung Gor-

lebens eigentlich negative Warnbeispiele sein sollen. Vor diesem Hintergrund ist für mich die 

zentrale Frage bei der Festlegung eines Standortes für ein Endlager für hochaktive, wärme-

entwickelnde Abfälle, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die Standort-

festlegung für ein Endlager für diese Abfälle als fair, nachvollziehbar und transparent emp-

funden wird.  
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Aus meiner Sicht kann dies nur in einem ergebnisoffenen und transparenten Suchverfahren, 

in dem die Eignungsfähigkeit des Standortes Gorleben mit anderen Standorten verglichen 

wird, erfolgen. Dieser Standortvergleich muss nach internationalem Maßstab erfolgen. Län-

der wie Schweden, Finnland, Schweiz und Frankreich machen es uns mittlerweile vor. Wel-

che Kriterien anzuwenden sind und welche Voraussetzungen für ein solches Verfahren ge-

geben sein müssen, wird auch im Mittelpunkt des Endlagersymposiums stehen. Wichtig ist, 

dass ein offener Dialog zwischen der Politik, der Wissenschaft und der interessierten Öffent-

lichkeit zustande kommt.  

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Prozess zur Lösung der Endlagerfrage immer wie-

der ins Stocken geriet, weil es bisher an einem übergreifenden Konsens, auf welche Weise 

ein Endlagerstandort bestimmt werden soll, gefehlt hat. Wie Sie alle wissen, war es uns bis-

her leider auch in dieser Legislaturperiode nicht möglich, einen gemeinsamen Weg bei der 

Endlagerung festzulegen. Aus meiner Sicht sollte die Festlegung aus dem Jahr 1977, den 

Salzstock Gorleben als Endlager für alle Arten radioaktiver Abfälle vorzusehen, nach aktuel-

lem Stand von Wissenschaft und Technik in einem Auswahlverfahren überprüft werden. 

Durch ein solches Standortauswahlverfahren kann am Besten sowohl Rechtssicherheit und 

Planbarkeit für die Energiewirtschaft, Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die Öffentlich-

keit, als auch der Schutz künftiger Generationen vor den Gefahren radioaktiver Abfälle si-

chergestellt werden.  

Im Herbst des Jahres 2006 habe ich deshalb ein Konzept ĂVerantwortung ¿bernehmen ï 

Den Endlagerkonsens realisierenñ zur Durchf¿hrung eines Standortauswahlverfahrens erar-

beitet, welches die Grundlage für das weitere Vorgehen darstellen kann. Dem Konzept lie-

gen die folgenden Prinzipien zugrunde:  

 Nationale Aufgabe wahrnehmen: Radioaktive Abfälle, die bei der Nutzung der Kern-

energie in Deutschland anfallen, müssen auch in Deutschland entsorgt und dürfen 

nicht in andere Länder mit möglicherweise geringeren Sicherheitsstandards exportiert 

werden.  

 Verantwortung übernehmen: Die Generation, die den Nutzen aus der Kernenergie 

hat, muss sich auch um die Entsorgung der Abfälle kümmern. Deshalb muss die Lö-

sung der Endlagerfrage jetzt angegangen werden.  

 Bei der Endlagerung hat die Sicherheit Vorrang vor allen anderen Aspekten. Die 

Standortentscheidung muss deshalb auf der Grundlage eines Vergleiches mehrerer 

Alternativen für den am besten geeigneten Standort fallen.  

 Die Auswahl und Festlegung eines Endlagerstandortes erfordert ein nachvollziehba-

res und transparentes Verfahren.  

Zwei der wesentlichen Anforderungen, die dem vorgeschlagenen Konzept zugrunde liegen 

und in meinen Augen von zentraler Bedeutung sind, sind Transparenz und eine umfassende 

Beteiligung der Öffentlichkeit an dem Standortauswahlverfahren.  

Ein wie von mir vorgeschlagenes Vorgehen entspricht im Übrigen auch der internationalen 

Praxis. In der Schweiz z. B. wird ein Auswahlverfahren für geologische Tiefenlager durchge-

führt werden, in dessen Verlauf durch Anwendung geologischer, raumplanerischer und sozi-

oökonomischer Kriterien eine Standortfestlegung bis zum Jahre 2018 erfolgen soll. Der 

schweizerische Ansatz zeichnet sich durch einen starken partizipatorischen Charakter aus. 

Das Bundesumweltministerium unterstützt die anliegenden Gemeinden auf der deutschen 
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Seite bei der Vertretung ihrer Interessen in diesem Verfahren. Was wir von der Schweiz for-

dern, sollte für uns in Deutschland selbstverständlich sein. Auch in Frankreich zeigen die 

neuesten Entwicklungen, dass der Ansatz, die potenziellen Regionen bei der Festlegung 

eines Endlagerstandortes einzubeziehen, ein Erfolg versprechender Weg ist. So hat in 

Frankreich eine Vielzahl von Gemeinden freiwillig ihr Interesse bekundet, Standort für ein 

Endlager werden zu wollen.  

Das von mir im Herbst 2006 vorgelegte und in der Bundesregierung zur Diskussion gestellte 

Konzept basiert auf den 2002 entwickelten Vorschlägen des Arbeitskreises Auswahlverfah-

ren Endlagerstandorte (AkEnd). Im Unterschied zu dem vom AkEnd vorgeschlagenen Aus-

wahlverfahren, welches von einer weißen Landkarte ausgeht, berücksichtigt das Verfahren 

den Standort Gorleben in besonderem Maße, da dort bereits umfangreiche Erkundungen 

durchgef¿hrt und 1,4 Milliarden ú in das Projekt investiert wurden. Das Konzept sieht eine 

Prüfung dahingehend vor, ob Standortalternativen zu Gorleben bestehen, die ein höheres 

Sicherheitsniveau erwarten lassen bzw. aufweisen.  

Demnach sollte ein anderer Standort nur dann ausgewählt und erkundet werden, wenn er 

deutliche Sicherheitsvorteile gegenüber Gorleben verspricht. Sicherheitstechnische Vor-  

oder Nachteile lassen sich nur dann glaubwürdig vermitteln, wenn vorab unter Beteiligung 

der Öffentlichkeit die Auswahlkriterien und Sicherheitsanforderungen festgelegt wurden.  

Mit der Veröffentlichung der Sicherheitsanforderungen im Sommer dieses Jahres hat das 

Bundesumweltministerium einen wichtigen Schritt zur Schaffung der Grundlagen für ein 

Standortauswahlverfahren getan. Der vorgelegte Entwurf der Sicherheitsanforderungen soll 

die 1983 veröffentlichten ĂSicherheitskriterien für die Endlagerung radioaktiver Abfälle in ei-

nem Bergwerkñ ersetzen, welche nicht mehr dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechen. Das Endlagersymposium wird am Samstag die Möglichkeit bieten, den Entwurf 

der Sicherheitsanforderungen sowohl mit der Fachöffentlichkeit als auch der interessierten 

Öffentlichkeit zu diskutieren. Die zentralen Fragen dabei sind für mich: Welche Sicherheits-

anforderungen sind an die Endlagerung gemäß internationaler Empfehlungen, Stand von 

Wissenschaft und Technik und vor dem Hintergrund der deutschen Endlagererfahrungen zu 

stellen, damit zukünftige Generationen nicht durch unsere heutigen Aktivitäten beeinträchtigt 

werden? Und: Wie viel Gestaltungsspielraum sollten diese Sicherheitsanforderungen dem 

Antragsteller lassen?  

Das Bundesumweltministerium möchte durch das Endlagersymposium verdeutlichen, wo wir 

in der deutschen Endlagerdebatte stehen. Wie gehen andere Länder bei der Suche und 

Festlegung eines Endlagerstandortes vor? Welche Anforderungen an die Sicherheit, insbe-

sondere die Langzeitsicherheit eines Endlagers sind zu stellen? Wie ist der wissenschaftli-

che Kenntnisstand auf dem Gebiet der Endlagerung? Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wird das Bundesumweltministerium sein Konzept zur Endlagerung ausrichten und weiterver-

folgen. Lassen Sie uns in den kommenden Tagen alle Argumente zusammentragen, Ver-

ständnis für die Fachfragen entwickeln und auch mögliche Lösungsansätze diskutieren. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches Symposium mit interessanten und 

offenen Diskussionen und hoffe, dass auch wir hier in Deutschland bald Klarheit über das 

weitere Vorgehen in der Frage der Endlagerung haben und damit den Titel des von mir erar-

beiteten Konzeptes mit Leben füllen können.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  



Dokumentation Endlagersymposium April 2010 

11 
 

Internationale Diskussion zur Suche und Realisierung von Endlagern 

Hans G. Riotte, OECD NEA  
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OECD Kernenergieagentur (NEA) 

Mitgliedstaaten

Kanada, Mexiko, Vereinigte 

Staaten;

EU-15, Island, Norwegen, 

Schweiz, Slowakei, 

Tschechien, Türkei, Ungarn;

Australien, Japan, Korea

6 ... Entwicklung der wissenschaftlichen, technologischen und 

rechtlichen Grundlagen für eine sichere, umweltfreundliche und 

ökonomische Nutzung der Kernenergie ...

6 ... zuverlässige Beurteilungen und Erarbeitung gemeinsamer 

Standpunkte als Beitrag zu Entscheidungen und Analysen der 

Regierungen. 
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Vor 10 Jahren é.

Å Geological Disposal 

of Radioactive Waste 

Review of Developments 

in the Last Decade 

Å Progress Towards

Geologic Disposal of 

Radioactive Waste: 

Where Do We stand?

An International 

Assessment  

(NEA 1999)
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Entwicklung des int. Rechtsrahmens

ÅAllgemeine Konventionen zum Umweltschutz

Å Rio Erklärung (1992)

Å Aarhus Konvention (1998)

Å Espoo Konvention (1991, geändert 2001)

Å Kiew Protokoll (2003)

Å UVP-Richtlinie (85/337/EWG); geändert 1997 & 2003) 

ÅSicherheit der Entsorgung

Å Gemeinsames Abkommen ¿ber die Sicherheit  [é] 

abgebrannter Brennelemente & radioaktiver Abfälle (JC)

Å IAEA - Grundsätze der Sicherheit der Kernanlagen

Å Spezielle IAEA Sicherheitsstandards

Å ICRP Strahlenschutzempfehlungen
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Schrittweise Entscheidungsprozesse

Å Paradigmenwechsel

ÅFrüher : Endlagerung als lineares Konzept innerhalb einer

Generation.

ÅHeute : Endlagerung als langfristiger, inkrementeller

Prozess über mehrere Generationen.

Å Fokus auf Entscheidungsprozess führt zu phasen-oder

schrittweisem Vorgehen, das flexibel, anpassbar und in 

Grenzen umkehrbar ist. 

Å ñGemeinsames Lernenò von Politik, Wissenschaft/Forschung

und anderen Beteiligten.

Å Vertrauensbildend hinsichtlich organisatorischer Strukturen

und rechtlichen Rahmens.
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Schrittweise Entscheidungsprozesse

ÅVoraussetzungen

ÅAkteure müssen transparent und ergebnisoffen handeln.

ÅPolitischer und rechtlicher Rahmen muss hinreichende 

Flexibilität gewähren.

ÅGrundkonsens hinsichtlich der Entscheidungsschritte 

und óSpielregelnô erforderlich.

ÅIdentifizierung der relevanten Stakeholder (Institutionen, 

Vereinigungen, Individuen).

ÅAusreichend Zeit und Möglichkeiten für nicht-

institutionelle Stakeholder zum Wissensaufbau.

ÅFairness, gegenseitiger Respekt

ÅPacta sunt servanda é
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Umkehrbarkeit/Rückholbarkeit (R&R)

ÅHintergrund 

ÅSchrittweise Entscheidungsprozesse;

ÅStakeholder/Akzeptanz.

ÅDiskussion betrifft  strategische/regulatorische und 

technische Aspekte.

Å In manchen Ländern explizite R&R Anforderungen

ÅNEA R&R Projekt 2001; Neues Projekt  2007-2011

Å2007-2010 : Aufarbeitung gegenwärtiger 

Strategien, Praxis, Regeln

Å2010-2011 : Internationaler Workshop, Bericht
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Umkehrbarkeit & Rückholbarkeit
(NEA Projekt)

Å Umkehrbarkeit : Schrittweiser Entscheidungsprozesses

Å Rückholbarkeit

ÅMöglichkeit, aber nicht Absicht zur Rückholung (JC);

ÅSicherheit darf nicht beeinträchtigt werden;

Å Im Prinzip in allen Konzepten möglich.

Å Formale Anforderungen in manchen Ländern

ÅFür Betriebsphase oder bestimmten Zeitraum 

(Frankreich, Ungarn, Schweiz, USA)

ÅEinschließlich Nachbetriebsphase (Finnland)

Å Fragen zur Begrifflichkeit; Skala von R&R Möglichkeiten
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Stand nationaler Endlagerprogramme 
(NEA Nuclear Energy Outlook)

Å Voraussichtliche Inbetriebnahme

bis 2030

Å Voraussichtliche Inbetriebnahme

2030 - 2050

Å Vereinigte Staaten 2017

Å Finnland, Schweden 2020

Å Frankreich 2025

Å Belgien 2030

Å Russland >2025

Å Deutschland, Japan 2035

Å Kanada >2035

Å Schweiz, Vereinigtes

Königreich 2040

Å China 2050
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Praxis der Standortauswahl

Å Keine einheitliche Vorgehensweise oder Ăbest practiceñ; Auswahl-

Praxis entsprechend den rechtlichen, sozio-politischen und evt. 

kulturellen Gegebenheiten.

Å Beispiele:

ÁFinland : Standort-Entscheidung (Decision in Principle) durch 

Regierung/Parlament vor der untertägigen Erkundung

Á Japan : Landesweite Kandidatur von Standorten

ÁKorea : Kandidatur von Regionen, Auswahl durch Abstimmung

ÁSchweden : Entscheidung zur untertägigen Erkundung zwischen  

zwei Standorten

ÁUSA : Entscheidung US Senat für Yucca Mountain

ÁDeutschland, Frankreich, Schweiz, UK : siehe folgende Vorträge
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NEA - Konsenspapier 
ñMoving Forward with Geological Disposalò

Å Sichere geologische Endlagerung ist technisch machbar und 

in verschiedenen geologischen Formationen realisierbar.

Å Die Standortauswahl ist eine politische und soziale Heraus-

forderung; ein offener und transparenter Prozess mit 

Stakeholder-Beteiligung und ausreichendem Zeitrahmen hat 

sich als hilfreich erwiesen.

Å Schrittweise Entscheidungsprozesse gewähren die für 

Langfrist-Projekte  notwendige Flexibilität und bilden einen 

Rahmen zur Erzielung gesellschaftlicher Akzeptanz.

Å Die gegenwärtige Wissensbasis ist ausreichend, um die in der 

Verantwortung der heutigen Generation liegenden 

Entscheidungen zu treffen.
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Andauernde Oberflächen-ñEndlagerungò ist 

keine Alternative é
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Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit!

www.nea.fr
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Das Beispiel Schweiz: Vom Entsorgungsnachweis zum Sachplanverfahren 

Hans Wanner, Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)1 

Abstract 

Im schweizerischen Kernenergiegesetz ist der Nachweis der sicheren Entsorgung der radio-

aktiven Abfälle eine Voraussetzung für den Betrieb von Kernanlagen. Dieser Nachweis ist 

von den Entsorgungspflichtigen für alle Abfälle erbracht worden. Für die hochaktiven Abfälle 

wurde der Nachweis 2002 eingereicht, von den zuständigen Behörden überprüft und 2006 

vom Bundesrat genehmigt. Der Nachweis wurde am Beispiel des Wirtgesteins Opalinuston 

im Zürcher Weinland geführt. Gleichzeitig beantragte die Nationale Genossenschaft für die 

Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), dass die weiteren Untersuchungen auf den Opali-

nuston und das potenzielle Standortgebiet im Zürcher Weinland zu fokussieren seien. Dieser 

Antrag wurde vom Bundesrat abgelehnt. Die schweizerische Kernenergieverordnung ver-

langt ein Standortauswahlverfahren nach Raumplanungsgesetz, ein so genanntes Sach-

planverfahren. Der Konzeptteil wurde unter Federführung des Bundesamtes für Energie er-

arbeitet und vom Schweizerischen Bundesrat am 2. April 2008 genehmigt. Der Sachplan 

geologische Tiefenlager sieht ein Einengungsverfahren in drei Etappen vor. Das Verfahren 

bis zur definitiven Standortwahl wird rund zehn Jahre beanspruchen. 

1. Die Verpflichtung zum Entsorgungsnachweis 

Als die ersten Kernkraftwerke in der Schweiz gebaut und in Betrieb genommen wurden, stell-

te sich das Problem der Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Schweiz vorerst nicht. Für 

die abgebrannten Brennelemente war die Wiederaufarbeitung, insbesondere zur Rückge-

winnung des Plutoniums, vorgesehen. Die ersten Verträge mit ausländischen Wiederaufar-

beitungsfirmen enthielten keine Klausel betreffend die Rücknahme der dabei entstehenden 

Abfälle. Auch wurden die aus dem Betrieb der Kernkraftwerke anfallenden schwach- und 

mittelaktiven Abfälle gleich wie die radioaktiven Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung 

der Meeresversenkung zugeführt; die Schweiz beteiligte sich an den unter der Ägide der 

OECD durchgeführten internationalen Versenkungskampagnen im Nordatlantik. 

Bald zeichnete sich aber ab, dass die anfänglich praktizierten Entsorgungsmethoden nicht 

nachhaltig sein würden. Einerseits kündigten die Wiederaufarbeitungsfirmen die Pflicht zur 

Rücknahme der aus dem Wiederaufarbeitungsprozess entstehenden radioaktiven Abfälle an. 

Andererseits zeigte sich ein steigender internationaler politischer Druck gegen die Meeres-

versenkung. Nach der Kampagne im Jahr 1982 wurde diese Entsorgungsmethode aufgege-

ben. 

Das Problem der radioaktiven Abfälle veranlasste die schweizerische Elektrizitätswirtschaft 

bereits in den Siebzigerjahren zur Ausarbeitung eines Entsorgungskonzepts für alle radioak-

tiven Abfälle. Die Kernkraftwerksbetreiber und der Bund gründeten 1972 die Nationale Ge-

nossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). Der Bund übernahm die Verant-

wortung für die in der Schweiz produzierten Abfälle aus Medizin, Industrie und Forschung. 

Parallel dazu führten die politischen Diskussionen 1978 zum Bundesbeschluss zum Atomge-

setz. In diesem wurde die Entsorgungspflicht gemäss Verursacherprinzip festgelegt und die 

                                                           
1
 Bis 31.12.2008 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen HSK. 
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Gewährleistung der dauernden, sicheren Entsorgung und Endlagerung der radioaktiven Ab-

fälle (Entsorgungsnachweis) als Voraussetzung für die Bewilligung neuer Kernkraftwerke 

gefordert. 

In Anlehnung an diesen Bundesbeschluss verfügte das damalige Eidgenössische Verkehrs- 

und Energiewirtschafts-Departement als Bedingung für den Weiterbetrieb der bestehenden 

Kernkraftwerke, dass bis 31. Dezember 1985 ein Projekt vorliege, das für die sichere Ent-

sorgung und Endlagerung der aus den Kernkraftwerken stammenden radioaktiven Abfälle 

Gewähr biete. Die Betreiber der Kernkraftwerke beauftragten die Nagra mit der Ausarbeitung 

des ĂProjekts Gewähr 1985ñ. 

2. Das ĂProjekt Gewªhr 1985ñ 

Das ĂProjekt Gewªhr 1985ñ sollte aufzeigen, dass die sichere Endlagerung der radioaktiven 

Abfälle in der Schweiz machbar ist: Es sollte die grundlegenden Zweifel an der Durchführ-

barkeit der Abfallentsorgung ausräumen und mögliche Lösungswege zeigen, die aufgrund 

des Standes von Wissenschaft und Technik mit großer Wahrscheinlichkeit gangbar wären. 

Ein ausführungsreifes Projekt wurde nicht verlangt. Die verwendeten erdwissenschaftlichen 

Daten mussten jedoch durch Sondierergebnisse erhärtet sein. 

Die Nagra reichte die Berichte zum ĂProjekt Gewªhr 1985ñ im Januar 1985 ein (Nagra 1985). 

Das Projekt basierte auf zwei Lagern. Für die schwach- und mittelaktiven Abfälle hatte die 

Nagra ein Lager in den Mergeln des Oberbauenstocks (Kanton Uri) zugrunde gelegt. Für die 

hochaktiven Abfälle wählte sie das kristalline Grundgebirge der Nordschweiz als Wirtgestein.  

Die zuständigen Sicherheitsbehörden des Bundes unterzogen das Projekt einer eingehen-

den technischen Überprüfung. Sie waren sich einig, dass der Entsorgungsnachweis für die 

schwach- und mittelaktiven Abfälle mit dem von der Nagra vorgelegten Projekt erbracht wur-

de. Hinsichtlich der hochaktiven Abfälle wurde die Gewährsfrage in drei Teilnachweise unter-

teilt: Den Sicherheitsnachweis, den Machbarkeitsnachweis und den Standortnachweis. Die 

überprüfenden Behörden kamen zu positiven Schlüssen, was die Sicherheits- und die Mach-

barkeitsfrage betraf. Aus ihrer Sicht blieb die Antwort auf die Standortfrage jedoch offen: Die 

mit dem ĂProjekt Gewähr 1985ñ vorgelegten erdwissenschaftlichen Grundlagen genügten 

nicht für eine positive Beantwortung. Die HSK kam zur Ansicht, dass die Suche nach einem 

geeigneten Standort im kristallinen Grundgebirge der Nordschweiz schwierig, aufwändig und 

ohne Garantie auf Erfolg wäre. 

Der Bundesrat schloss sich 1988 dem Urteil der Fachstellen an. In seinem Entscheid stellte 

er hinsichtlich der hochaktiven Abfälle fest, dass der Sicherheitsnachweis, nicht aber der 

Standortnachweis erbracht sei; aus bautechnischer Sicht bestünden keine Bedenken. Er 

forderte die Bewilligungsinhaber der Kernkraftwerke auf, die Forschungsarbeiten im Hinblick 

auf die Endlagerung der hochaktiven Abfälle auf Sedimentgesteine auszudehnen. 

Bis zum erneuten Entscheid des Bundesrats über den nachzuholenden Standortnachweis 

blieben die Betriebsbewilligungen der bestehenden Kernkraftwerke in Kraft. Für den nachzu-

holenden Standortnachweis legte der Bundesrat keinen Termin fest. 

3. Schwach- und mittelaktive Abfälle: Der Misserfolg am Wellenberg 

Nach Abschluss einer rund zehnjährigen Evaluation schlug die Nagra 1993 den Wellenberg 

im Kanton Nidwalden als Standort für ein Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle vor. 
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Der vorgesehene Lagerort befand sich in der gleichen Mergelformation wie am Oberbau-

enstock. Die 1988 begonnenen Standortuntersuchungen beinhalteten mehrere Sondierboh-

rungen und seismische Untersuchungen. Das eingereichte Rahmenbewilligungsgesuch 

(Nagra 1994) wurde von den überprüfenden Behörden positiv beurteilt. Die damals notwen-

dige kantonale Konzession zur Nutzung des Untergrunds wurde vom Nidwaldner Stimmvolk 

1995 knapp abgelehnt. 

Aufgrund der im Anschluss an diese Abstimmung mit den verschiedenen Gremien und Inter-

essengruppen geführten Diskussionen erklärten sich die Gesuchsteller bereit, etappenweise 

vorzugehen und vorerst nur eine Teilkonzession für einen Sondierstollen zu beantragen. 

Dieser sollte Erkenntnisse über die effektive Eignung des Wirtgesteins liefern. Zudem wurde 

das Lagerkonzept angepasst und eine anfänglich überwachte Lagerung in offenen und 

unverfüllten Kavernen vorgesehen. Die vom Regierungsrat des Kantons Nidwalden erteilte 

Teilkonzession wurde 2002 vom Stimmvolk angelehnt. Diese erneute Ablehnung fiel deutli-

cher aus als jene von 1995. In der Folge gaben die Gesuchsteller den Standort Wellenberg 

auf. 

4. Hochaktive Abfälle: Entsorgungsnachweis 

Nach der Aufforderung des Bundesrats, für die Erbringung des Entsorgungsnachweises für 

hochaktive Abfälle auch Sedimentgesteine in die Untersuchungen einzubeziehen, zog die 

Nagra mehrere potenzielle Wirtgesteine in Betracht, von denen sich der Opalinuston auf-

grund seiner Homogenität und seiner Einschlusseigenschaften als bevorzugte Option qualifi-

zierte. Die Standortwahl führte aufgrund sicherheitsgerichteter Kriterien zum Zürcher Wein-

land als bevorzugte Standortregion. Mittels dreidimensionalen Seismikuntersuchungen und 

der Sondierbohrung Benken konnten wesentliche Informationen über die Lage und Ausbrei-

tung der rund 100 m mächtigen Opalinuston-Schicht in einer Tiefe von rund 600 m gewon-

nen werden. Weitere Erkenntnisse über die Eigenschaften dieses Wirtgesteins lieferten For-

schungsarbeiten im Opalinuston des Felslabors Mont Terri im Schweizer Jura. 

Mit der Einreichung des Entsorgungsnachweises im Jahr 2002, basierend auf erdwissen-

schaftlichen Daten zum Opalinuston im Zürcher Weinland, betrachtete die Nagra die gesetz-

liche Forderung nach einem Entsorgungsnachweis auch für hochaktive Abfälle als erfüllt. 

Zudem wollte sie ihre künftigen Untersuchungen für die geologische Tiefenlagerung von 

hochaktiven Abfällen auf den Opalinuston im Zürcher Weinland fokussieren und stellte dazu 

einen entsprechenden Antrag. 

Zum eingereichten Entsorgungsnachweis der Nagra erstellte die HSK ein Gutachten, in wel-

chem sie zum Sicherheitsnachweis, zum Machbarkeitsnachweis und zum Standortnachweis 

zu einem positiven Urteil kam. Auch die Stellungnahmen von schweizerischen Fachkommis-

sionen und eines Überprüfungsteams der OECD waren positiv. Aus Sicht des deutschen 

AkEnd (Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte) war die Standortsuche breit ange-

legt und die Einengung aus sicherheitstechnischer Sicht nachvollziehbar. 

Der Bundesrat hieß 2006 den eingereichten Entsorgungsnachweis für hochaktive Abfälle 

gut, lehnte aber den Antrag der Nagra zur Fokussierung der Arbeiten auf den Opalinuston im 

Zürcher Weinland ab. 
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5. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen von 2005 

Am 1. Februar 2005 traten das neue Kernenergiegesetz und die neue Kernenergieverord-

nung in Kraft. Sie ersetzten das Atomgesetz von 1959 und die dazugehörigen Bundesbe-

schlüsse. Im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle wurden darin erstmals umfassende 

rechtliche Vorgaben verbindlich festgelegt. Das Kernenergiegesetz schreibt vor, dass die in 

der Schweiz entstehenden radioaktiven Abfälle grundsätzlich in der Schweiz entsorgt werden 

müssen. Es schreibt auch geologische Tiefenlager für die Entsorgung aller in der Schweiz 

anfallenden radioaktiven Abfälle vor. Neu sind die gesetzlichen Bestimmungen zur Ausle-

gung eines geologischen Tiefenlagers. Ein geologisches Tiefenlager besteht aus einem 

Hauptlager, einem Pilotlager und aus Testbereichen. 

In den Testbereichen eines geologischen Tiefenlagers sind die sicherheitsrelevanten Eigen-

schaften des Wirtgesteins vertieft abzuklären, die Techniken zum Einbringen des 

Verfüllmaterials (oder dessen Entfernung zwecks allfälliger Rückholung), zur Rückholung 

von Abfallgebinden sowie die Versiegelung von Kavernen und Stollen zu erproben und deren 

Funktionstüchtigkeit nachzuweisen. 

Das Pilotlager dient der Überwachung des Verhaltens der Abfälle, der Verfüllung und des 

Wirtgesteins. Nach erfolgter Einlagerung aller Abfälle folgt eine Beobachtungsphase, wäh-

rend der im Pilotlager im Hinblick auf den Verschluss des Tiefenlagers Daten zur Erhärtung 

des Sicherheitsnachweises erhoben werden. Während der Beobachtungsphase müssen die 

Abfälle ohne großen Aufwand rückgeholt werden können. Die Dauer der Beobachtungspha-

se ist im Gesetz nicht vorgeschrieben. Sie wird im Rahmen des Bewilligungsverfahrens fest-

gelegt und kann bei Bedarf verlängert werden. Der Bundesrat ordnet die Verschlussarbeiten 

des geologischen Tiefenlagers an, wenn der dauernde Schutz von Mensch und Umwelt ge-

währleistet ist. Nach dem ordnungsgemäßen Verschluss kann der Bundesrat eine weitere, 

befristete Überwachung anordnen. Nach dem ordnungsgemäßen Verschluss oder nach Ab-

lauf der Überwachungsfrist stellt der Bundesrat fest, dass das Lager nicht mehr der Kern-

energiegesetzgebung untersteht. Der Bund kann nach diesem Zeitpunkt weiter gehende 

Maßnahmen, insbesondere eine Umweltüberwachung, durchführen. 

Gemäß Kernenergiegesetz wird für ein geologisches Tiefenlager ein Schutzbereich festge-

legt. Der Schutzbereich ist ein Raum im Untergrund, in dem Eingriffe die Sicherheit des La-

gers beeinträchtigen könnten. Der Bundesrat legt die Kriterien für den Schutzbereich fest. 

Wer Tiefenbohrungen, Stollenbauten, Sprengungen und andere Vorhaben, durch die ein 

Schutzbereich berührt wird, durchführen will, braucht eine Bewilligung der vom Bundesrat 

bezeichneten Behörde. Die Kantone sorgen dafür, dass der Schutzbereich im Richt- und 

Nutzungsplan eingetragen wird. Im Weiteren schreibt der Bundesrat eine dauerhafte Markie-

rung des Lagers vor. 

Aufgrund der politischen Erfahrungen mit der kantonalen Konzession für das Lager für 

schwach- und mittelaktive Abfälle am Wellenberg beschloss das Parlament, dass die Festle-

gung von Standorten f¿r geologische Tiefenlager in einem ĂSachplan geologische Tiefenla-

gerñ nach Raumplanungsgesetz erfolgen soll. Der Standort wird demnach in der Rahmen-

bewilligung festgelegt. Diese wird vom Bundesrat erteilt und vom Parlament genehmigt. Die-

se Genehmigung untersteht dem fakultativen Volksreferendum. Kantonale Konzessionen 

werden nicht mehr benötigt. 
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6. Der Sachplan geologische Tiefenlager 

Der Sachplan geologische Tiefenlager legt im Konzeptteil (BFE 2008) die Sachziele des 

Bundes sowie Verfahren und Kriterien fest, nach denen das Auswahlverfahren für geologi-

sche Tiefenlager für alle Abfallkategorien in der Schweiz durchgeführt wird. Der Sachplan ist 

ein im Raumplanungsgesetz vorgesehenes Planungsinstrument des Bundes für gesamt-

schweizerisch bedeutungsvolle Infrastrukturanlagen. Mit dem Sachplan geologische Tiefen-

lager sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, die aus der Schweiz stammen-

den radioaktiven Abfälle in der Schweiz dauerhaft und sicher zu entsorgen. Der Konzeptteil 

wurde unter Federführung des Bundesamtes für Energie erarbeitet und vom schweizeri-

schen Bundesrat am 2. April 2008 genehmigt. 

Der Sachplan 

 legt die Kriterien hinsichtlich Sicherheit und technischer Machbarkeit für die Auswahl 

von geologischen Standortgebieten sowie das grundsätzliche Vorgehen für die raum-

planerische und sozioökonomische Beurteilung fest; 

 regelt das Verfahren, das über die Wahl von geologischen Standortgebieten zu kon-

kreten Standorten für geologische Tiefenlager führt; 

 bezeichnet die beteiligten Instanzen und Gremien und legt deren Zuständigkeiten und 

Aufgaben fest; 

 bestimmt nach jeder Etappe in behördenverbindlicher Weise die Planungsperimeter 

der Regionen und letztlich die Standorte für geologische Tiefenlager. 

Das Sachplanverfahren gewährleistet, dass Standorte für geologische Tiefenlager in einem 

fairen, transparenten und partizipativen Verfahren evaluiert und bezeichnet werden. Damit 

sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die radioaktiven Abfälle in angemes-

sener Zeit in der Schweiz entsorgt werden können. Es soll insbesondere erreicht werden, 

dass 

 die Öffentlichkeit über die Ziele, Grundsätze und Vorgehensweise des Bundes im Be-

reich der nuklearen Entsorgung informiert ist; 

 zwischen dem Bund und den betroffenen Kantonen, Gemeinden und Nachbarstaaten 

eine Zusammenarbeit stattfindet; 

 für die Entsorgungspflichtigen bei der Suche nach Standorten und der Realisierung 

von geologischen Tiefenlagern Planungs- und Projektierungssicherheit geschaffen 

werden; 

 die Regeln für die Standortwahl sowie die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 

von Anfang an und für alle Beteiligten klar sind; 

 Kriterien für die Auswahl von Standorten für geologische Tiefenlager definiert sind; 

 die Bevölkerung der Standortregionen in geeigneter Weise mitwirken kann und ihre 

Anliegen soweit möglich berücksichtigt werden; 

 das Rahmenbewilligungsverfahren nach Kernenergiegesetz von vorgängig lösbaren 

Konflikten entlastet und damit vereinfacht wird. 
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6.1  Auswahl in drei Etappen: 

Der Konzeptteil definiert drei Etappen, die basierend auf bisherigen Untersuchungen und 

dem aktuellen Stand der geologischen Kenntnisse der Schweiz zu Standorten für die benö-

tigten geologischen Tiefenlager führen. Wo nötig, sind diese Kenntnisse schrittweise zu ver-

tiefen. Für die Lagerung der verschiedenen Abfallkategorien gelten unterschiedliche Anforde-

rungen an die technischen und natürlichen Barrieren des Lagersystems. Gemäß heutigem 

Entsorgungskonzept sind zwei Lager vorgesehen, eines für hochaktive Abfälle und eines für 

schwach- und mittelaktive Abfälle. Erfüllt ein Standort die Anforderungen sowohl für ein La-

ger für hochaktive Abfälle als auch für ein Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle, kann 

das Auswahlverfahren zu einem gemeinsamen Standort für alle radioaktiven Abfälle führen 

(so genanntes Kombilager). 

In Etappe 1 schlagen die Entsorgungspflichtigen aufgrund von sicherheitstechnischen Krite-

rien geologisch geeignete Standortgebiete vor und begründen die getroffene Auswahl in ei-

nem Bericht zuhanden des Bundes. Bevor die Standortgebiete in den Sachplan aufgenom-

men werden, erfolgen eine raumplanerische Bestandesaufnahme und eine detaillierte 

sicherheitstechnische Überprüfung. 

In Etappe 2 werden zusammen mit den Standortkantonen eine raumplanerische Beurteilung 

der in Etappe 1 vorgeschlagenen Standortgebiete vorgenommen und sozioökonomische 

Studien verfasst. Die Entsorgungspflichtigen erarbeiten unter Einbezug der betroffenen Ge-

meinden Vorschläge zur Anordnung und Ausgestaltung der Oberflächeninfrastruktur, ordnen 

die untertägigen Teile des Lagers an und wählen pro Standortgebiet mindestens einen 

Standort. Für diese führen sie provisorische Sicherheitsanalysen und einen sicherheitstech-

nischen Vergleich durch. Standorte, die sich bei diesem Vergleich als eindeutig weniger ge-

eignet als andere erweisen, scheiden aus. Die Entsorgungspflichtigen müssen sowohl für 

hochaktive Abfälle als auch für schwach- und mittelaktive Abfälle je mindestens zwei Stan-

dorte vorschlagen. 

In Etappe 3 werden die verbliebenen Standorte im Hinblick auf die Standortwahl und die Ein-

reichung des Rahmenbewilligungsgesuchs vertieft untersucht und die erforderlichen stand-

ortspezifischen geologischen Kenntnisse mittels erdwissenschaftlicher Untersuchungen ver-

vollständigt. Die Lagerprojekte werden mit regionaler Beteiligung konkretisiert und die sozio-

ökonomischen Auswirkungen vertieft untersucht. Die Standortregionen schlagen Projekte zur 

regionalen Entwicklung vor und erarbeiten Grundlagen für allfällige Kompensationsmaßnah-

men sowie für ein Monitoring von sozioökonomischen und ökologischen Auswirkungen. All-

fällige Abgeltungen sollen in Etappe 3 ausgehandelt und transparent gemacht werden. Die 

Entsorgungspflichtigen reichen schließlich die Rahmenbewilligungsgesuche ein (je eines für 

ein Lager für hochaktive Abfälle und für ein Lager für schwach- und mittelaktive Abfälle oder 

eines für einen gemeinsamen Lagerstandort). 

Am Ende jeder Etappe findet eine Überprüfung durch die Bundesbehörden und danach eine 

dreimonatige Anhörung statt, bevor der Bundesrat entscheidet. Die in Etappe 3 erteilte Rah-

menbewilligung muss vom Parlament genehmigt werden und untersteht dem fakultativen 

Referendum. 
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6.2  Beteiligungsmöglichkeiten der Nachbarstaaten: 

Die Beteiligungsmöglichkeiten der Nachbarstaaten orientieren sich an den anwendbaren 

schweizerischen Erlassen sowie an den folgenden bilateralen und multinationalen Abkom-

men: 

 Gemeinsames Übereinkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter 

Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle; 

 Bilaterale Vereinbarungen mit den Nachbarstaaten im Nuklearbereich; 

 Empfehlung des UNO-ECE-Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

im grenzüberschreitenden Rahmen (Espoo-Konvention). 

In allen Etappen werden die betroffenen Nachbarstaaten über die Vorschläge der Entsor-

gungspflichtigen informiert. Im Rahmen der Anhörung haben sie die Möglichkeit, zu den 

Entwürfen der Ergebnisberichte Stellung zu nehmen. Die Bundesratsentscheide können 

nicht gerichtlich angefochten werden. 

In Etappe 2 werden die betroffenen Nachbarstaaten unter anderem eingeladen, zum Pflich-

tenheft für die Erstellung des Berichts über die Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt 

Stellung zu nehmen.  

In Etappe 3 können sich die betroffenen Nachbarstaaten auch zum Rahmenbewilligungsge-

such und zu den dazu eingeholten Gutachten und Stellungnahmen äußern. Zu den 

Gesuchsunterlagen gehören insbesondere der Sicherheits- und Sicherungsbericht, der Be-

richt über die Abstimmung mit der Raumplanung und der Bericht über die Auswirkungen der 

Anlage auf die Umwelt. 

Gemäß Kernenergiegesetz beteiligt das Departement die in unmittelbarer Nähe des vorge-

sehenen Standortes liegenden Nachbarländer an der Vorbereitung des Rahmenbewilli-

gungsentscheids. Der Entscheid des Bundesrats kann nicht gerichtlich angefochten werden. 

Der Bundesrat unterbreitet seinen Entscheid dem Parlament zur Genehmigung. Der Be-

schluss des Parlaments untersteht dem fakultativen Referendum, über das die schweizeri-

schen Stimmberechtigten abstimmen können.  

Die Bau- und Betriebsbewilligung, die der Rahmenbewilligung folgen, werden vom Bund er-

teilt. Kantonale Bewilligungen sind nicht mehr nötig. Die Gesuche für Bau- und Betriebsbe-

willigung werden öffentlich aufgelegt. Die betroffenen Nachbarstaaten werden informiert und 

angehört. Bau- und Betriebsbewilligung können gerichtlich angefochten werden. Nachbar-

staaten, ausländische Gebietskörperschaften und im Ausland wohnhafte Einzelpersonen 

können im Bewilligungsverfahren Parteistellung erhalten. 

6.3  Zeitplan: 

Bis zur Erteilung der Rahmenbewilligung, mit der die Lagerstandorte festgelegt werden, ist 

mit einer Zeitdauer von rund zehn Jahren zu rechnen. Die darauf folgenden Verfahren für die 

Bau- und die Betriebsbewilligungen beinhalten untertägige erdwissenschaftliche Untersu-

chungen, die nur schwer zu terminieren sind. Zudem sind die Bewilligungen gerichtlich an-

fechtbar, was weitere Verzögerungen mit sich bringen kann. Das Bundesamt für Energie 

erachtet es heute für möglich, dass das geologische Tiefenlager für schwach- und mittelakti-

ve Abfälle ab 2030 und das geologische Tiefenlager für hochaktive Abfälle ab 2040 betriebs-

bereit sein werden. 
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Das Beispiel Frankreich: Realisierungsschritte zur Entsorgung hochradioakti-

ver Abfälle 

Arséne Saas, Groupe Permanent Déchets 

 

 

 

REALISIERUNGSSCHRITTE 

ZUR ENTSORGUNG 

HOCHRADIOAKTIVER 

ABFÄLLE IN FRANKREICH

Arsène SAAS

GPD/ESK
Endlagersymposium Berlin 2008

 

Einleitung

ÅDer Stand : 

* Centre de la Manche in Betrieb seit  

1969

* Bau einer neuen

Wiederaufarbeitungsanlage in La Hague

Å1981: Beginn der Entsorgung der

hochradioaktiver Abfälle in Frankreich

 

Realisierungsschritte

ÅDrei Schritte :

* von 1981 bis 1991 (Gesetz 31.12.1991)

* Die vorgesehenen 15 Jahre des 

Gesetzes (1991-2006)

* Das zweite Gesetz vom 28. Juni 2006

(2006 bis heute)

 

Erster Schritt: 1981 - 1991

Å1981: Erste Kommission Castaing

In diesem Komitee erfolgte die Einteilung 

der radioaktiven Abfälle in die Klassen A, 

B und C.

In diesem Komitee erfolgten weiterhin 

Festlegungen zur Konditionierung der 

radioaktiven Abfälle.

 

Erster Schritt : 1981 - 1991

Å1983 : Zweite Kommission Castaing

In diesem weiteren Komitee erfolgten die ersten 

Festlegungen zur Vorgehensweise hinsichtlich 

der Zwischen- und Endlagerung radioaktiver 

Abfälle.

In diesem Komitee erfolgten u. a. Vorgaben zur 

Endlagerung der Klasse A (0,1Ci Ŭ/Ton) und zur 

Konditionierung der mittel- und hochradioaktiven 

Abfälle (Glas, Bitumen, Zement).

 

Erster Schritt : 1981 - 1991

Å1985- 1987 : Kommission GOGUEL

In diesem Komitee wurden die 

Anforderungen an die Endlagerung 

hochradioaktiver Abfälle (Standort und 

Konditionierung) festgelegt.

Die Kriterien und Regeln gehen später 

(1991) in das Regelwerk RFS ein.
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Erster Schritt : 1981 - 1991

Å1988 :

* Nach dem Vorschlag der Kommission 

Goguel wird die Trennung der ANDRA

von der CEA festgelegt.

* ANDRA beginnt mit der Standortsuche

für ein Endlager für die Abfallkategorien 

B und C. 

 

Erster Schritt : 1981 - 1991

Å1988 : erste Standortuntersuchungen

* Im Ergebnis werden 4 Standorte durch

die Regierung bestätigt :

- Ain: Salz ( Dicke 1400 m;

Tiefe: 500-950 m)

- Aisne: Callovo-Oxfordien: Ton

Standort: Montcornet

- Deux-Sèvres: Granit; Standort: Neuvy-Bouin

- Maine et Loire: Schiefer; Standort: Segré

 

Erster Schritt : 1981 - 1991

Å1989 : Das Standortauswahlverfahren wird 

aufgrund einer fehlenden   

Akzeptanz in der Öffentlichkeit 

gestoppt.

Das weitere Standortauswahlverfahren 

wird einem Moratorium unterzogen.

Député Bataille wird beauftragt zu 

vermitteln.

 

Zweiter Schritt : 1991 - 2006

Å1991 : Auf Grundlage der Freiwilligkeit 

werden neue Standorte ausgewählt.

ÅVier neue Standorte werden für weitere 

Untersuchen bestätigt :

ÅMeuse ïHaute-Marne ïGard: Ton

ÅVienne : Granit

 

Zweiter Schritt : 1991 - 2006

Å30.12.1991 : Gesetz für die Entsorgung 

hochradioaktiver Abfälle (Gesetz Bataille)

ÅMit bzw. nach Inkrafttreten des Bataille 

Gesetzes erfolgte ein neuer Start des 

Standortauswahlverfahrens.

 

Zweiter Schritt : 1991 - 2006

ÅWesenliche Forderungen an das 
Standortauswahlverfahren sind :

* Öffentlichkeitsarbeit und Vertrauensbildung, betroffene 
Gemeinden müssen den Untersuchungen zustimmen.

* Die Notwendigkeit von Ausgleichs- und 
Ersatzmassnahmen für betroffene Gemeinden wird 
festgestellt.

* Die Standortsuche für ein Endlager muss in 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten eingebettet 
werden. Insofern ist vorrangig nach einem geeigneten 
Standort für ein Untergrundlabor zu suchen (erst das 
Labor, dann, wenn die Ergebnisse günstig sind, das 
Endlager).

 

Zweiter Schritt : 1991 - 2006

* Die ANDRA wird mit den Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten im Zusammenanhang mit 

der Endlagerung beauftragt.

* Die Organisationen CNE (für die 

wissenschaftlichen Forschungen) und GPD (für 

die Sicherheitsanforderungen und Kriterien) 

begleiten und überprüfen die wissenschaftiche 

Arbeiten der ANDRA im Auftrag der Behörde 

und der Ministerien.

 

Zweiter Schritt : 1991 - 2006

Å1994 : Auswahl von Bure

Die Untersuchungsergebnisse der ANDRA zeigen, dass 
der Ton-Standort Haute Marne/Meuse alle 
sicherheitstechnischen Anforderungen der RFS erfüllt. 

Der untersuchte Granit-Standort scheidet wegen seiner 
Mächtigkeit(Rissen), einer am Ort bestehenden Nutzung 
tieferer Grundwässer und letztlich auch wegen einer 
mangelnden Kenntnis über der Wasserstrom in den 
Rissen aus.

Die Option einer Endlagerung in Granit wird u. a. durch 
Begleitung und Beteiligung an entsprechenden Projekten 
im Ausland weiter verfolgt.
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Zweiter Schritt : 1991 - 2006

Å2004-2005 : Dossier argile 2005

Die ANDRA legt die Machbarkeitsstudie 
für eine Endlagerung von langlebigen 
mittel- und hochradioaktiven Abfällen in 
Ton vor.

Diese Machbarkeitstudie wurde bewertet 
durch : CNE, OCDE-NEA, GPD, Behörde 
und Office Parlementaire und an die 
Regierung weitergegeben.

 

Dritter Schritt : 2006 -é

Å28. Juni 2006: neues Gesetz für die 
Entsorgung aller radioaktiven Abfälle

* Eine Reversibilität der 

Einlagerungsschritte wird gefordert.

* Die Termine bis zur Inbetriebnahme des

Endlagers werden festgelegt.

* Die Ziele der Forschungen werden 

festgelegt.

 

Dritter Schritt : 2006 -é

Å2006: Die Forschungsplanung der ANDRA 

für die Endlagerung der hochradioaktiven 

Abfälle wird von der GPD bewertet.

Å2007: Der Entsorgungsplan und das 

Inventar der Abfälle werden an die 

Regierung weitergegeben.

Å1. Juli 2007: Betrieb des Labors in Bure.

 

Dritter Schritt : 2006 -é

ÅJuni 2008: Start des Endlagerprojekts für 
Graphit und radiumhaltige Abfälle.

ÅWeitere Termine:

* 2009: Zwischenlagerungsprogramm,

* 2010: Abschlussbericht für die 

durchgeführten wissenschaftlichen 

Arbeiten im Untertagelabor,

* 2010-12: Zeitraum für die Planfeststellung 
eines Endlagers : Bewertungen durch: CNE, 
GPD, Behörde, Parlamentsbüro.

 

Dritter Schritt : 2006 -é

Å 2015 : Zeitraum für die                             

Planstellungsgenehmigung,

Å 2023 : Zeitraum für die

Betriebsgenehmigung, nach einer

Inbetriebnahme erfolgt alle fünf 

Jahre eine Bewertung der 

Sicherheit durch ASN und GPD.

 

Schlussfolgerung : Welche nützliche 

Lehren können aus diesen 

Realisierungsschritten gezogen 

werden?
1. Die politische Verfügung (Gesetz, Beschluss, 
parlamentarische Berichteé) ist unbedingt 
notwendig, um die Grundlage für Forschungen 
und Untersuchungen zu schaffen sowie um  
neue Ziele und zukünftige Planungen 
abzustimmen.

2. Erkundungsuntersuchungen für potenzielle 
Endlagerstandorte erfordern die Akzeptenz der 
Bevölkerung und einen interaktiver Dialog mit 
den Gemeinden und den Verantwortlichen vor 
Ort.

 

Schlussfolgerung (2)

3. Durch Bewertungen von unabhängigen Kommissionen 
(CNE, CLI, Debatte, GPD,é) werden das Verfahren 
und die Realisierungsschritte bestätigt.

4. Aufgrund des großen Forschungs- und 
Untersuchungsumfangs und der benötigten Zeit bis zur 
Inbetriebnahme des Endlagers ist es notwendig, die 
Erkundungen auf die günstigsten Wirtsgesteine und 
die eignungshöffigsten Endlagerstandorte zu 
beschränken. (In Frankreich konzentrieren sich die 
Untersuchungen von ursprünglich vier Standorten und 
zwei Wirtsgesteinen  jetzt nur noch auf die Tonschicht 
von Bure).

 

Schlussfolgerung (3)

5. Die Realisierungsschritte für die Endlagerung 
müssen alle Abfälle einbeziehen; für die 
Endlagerung von Graphit und radiumhaltigen 
Abfällen wird ein eigenes Auswahlverfahren 
durchgeführt.

6. Den Realisierungsschritten für die Endlagerung 
muss eine wahrscheinliche und realistische 
Planung zu Grunde liegen.

7. Die Standorterkundungen müssen schrittweise 
durch Bewertungen, Sicherheitsnachweise und 
Sicherheitsanforderungen begleitet werden.
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The example of Great Britain: the search for a disposal site and the politics of 

final disposal  

Gordon MacKerron, Science and Technology Policy Research, University of Sussex (SPRU) 

1. Introduction 

Like many other countries, the UK has struggled over a long period to find a management 

strategy for radioactive waste that is both scientifically credible and politically legitimate. The 

issue first came to political prominence in 1976 when the Royal Commission on Environ-

mental Pollution published a landmark report on radioactive waste management (RWM).1 

This persuasively argued that there should be no further expansion of the UK nuclear power 

programme until an acceptable route had been demonstrated for RWM.   

A period of two decades then ensued during which the UK made a number of politically un-

successful attempts to find a credible RWM strategy. During this process main attention 

quickly turned to the issue of intermediate level waste (ILW): this was because an acceptable 

route for disposal of low level waste (LLW) was established, while in 1982 Government post-

poned decisions on high level (heat generating) waste (HLW) for 50 years on the grounds 

that it was adequate to wait for HLW heat to decay substantially before a decision was 

needed.2   

2. The 1997 defeat 

After several unsuccessful attempts to find a workable management strategy for ILW, all of 

them making the automatic assumption that geological disposal was the best way forward, 

the RWM company Nirex proposed in 1994 that a site close to Sellafield would be the best 

place to bury ILW. This was subject to a major public inquiry, in which both Friends of the 

Earth and local government (Cumbria County Council) produced a wide range of credible 

expert evidence. The result was that the Inquiry Inspector rejected the proposal on multiple 

grounds, including both the science and the policy process.3   

This failure of policy marked the end of the old ódecide-announce-defendô (DAD) model, in 

which a closed group consisting of Government, the nuclear industry and a few selected sci-

entists decided on policy and then tried (always unsuccessfully) to persuade other parties of 

its benefits. As a former UK Environment Minister4 has remarked, this policy stance should 

better be described as DADA (decide-announce-defend-abandon).   

3. Post-1997 policy 

The UK government accepted, after the 1997 Nirex defeat, that the whole approach to policy-

making would finally have to change. After some delay the Government published in 2001 a 

new policy statement5 which proposed that a new independent committee would be set up to 

recommend a way forward for RWM policy. This was a major departure from the old DAD 

                                                           
1
  Royal Commission on Environmental Pollution, 1976: Nuclear Power and the Environment.  

6
th
 report (1976). 

2
  F. Berkhout, 1991: Radioactive Waste. Politics and Technology, Routledge. 

3 
 CoRWM, 2006: Managing our Radioactive Waste Safely: CoRWMôs recommendations to  

Government doc 700 (July 2006), Chapter 1. 
4
  Patrick (now Lord) Jenkin, who served in this office in the 1980s under Mrs Thatcher. 

5
  Defra, 2001: Managing Radioactive Waste Safely, September 2001. 
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approach. After some further delay the committee was set up late in 2003 ï the Committee 

on Radioactive Waste Management (CoRWM), which I chaired until August 2007. 

This committee was set up with terms of reference which marked its process as quite novel. 

CoRWM was required not only to óprotect people and the environmentô ï the classic scientific 

safety criterion ï but also, and equally important, to óinspire public confidenceô.6 This was an 

explicit recognition that public trust in Government and the nuclear industry was at a low ebb 

in RWM policy and that ósound scienceô could not alone form the basis of legitimate and 

credible policy. CoRWM was therefore asked to start from a óblank sheet of paperô ï in par-

ticular, to make no prior judgment that geological disposal, the technological route that al-

ways been assumed to be best, was to be preferred. The other novelty in the CoRWM terms 

of reference was that it was asked to extend the inventory of potential wastes beyond ILW 

and HLW, to include spent fuel, uranium and separated plutonium and ask what would be the 

preferred management strategy for those materials if they were in future to be classified as 

wastes. This was not merely a technical change, as all previous UK policy had taken it as 

axiomatic that spent fuel, plutonium and uranium were to be considered as a resource, not a 

waste.   

4. The CoRWM process 

CoRWM was novel not only in its terms of reference and in the inventory it was asked to 

consider. It was also novel in its composition. CoRWM was not a conventional committee of 

scientific experts but was instead drawn widely from a wide range of sources. Thus CoRWM 

included lifelong members of the scientific branches of the nuclear industry, but it also in-

cluded a founder member of Greenpeace UK, the Chair of the Equal Opportunities Commis-

sion and representatives of the academic social science community. It was therefore a 

broad-based committee, well-equipped to engage with the public and stakeholders ï another 

important requirement in its terms of reference ï in a way that a committee exclusively of 

scientific experts would have found more difficult.   

CoRWM gave early and sustained attention to the need for engagement with both the public 

(i.e. those without alignment for or against nuclear power) and all relevant stakeholders be-

cause the generation of trust was a critical ingredient in the new policy process. Over the two 

and a half years of its main work, CoRWM engaged in four successive rounds of formal en-

gagement with the public and stakeholders.7 

The early and intensive attention to public and stakeholder engagement provoked a good 

deal of criticism from parts of the scientific community, who worried that CoRWM seemed 

uninterested in science and was intending merely to endorse the views it heard from those 

stakeholders it talked to.8 In fact CoRWM was always and necessarily concerned with the 

scientific case for the different options it considered, but it did not have the time or resources 

to undertake or commission new scientific work: the novelty of CoRWMôs approach was not 

the development of new scientific knowledge but the attempt to gain genuine political legiti-

macy by transparency, openness and frank engagement with all relevant stakeholders, as 

well as the development and combining together of  a variety of forms of knowledge. 

                                                           
6
  CoRWM op. cit. Annex 1. 

7
  CoRWM op. cit. Chapter 7. 

8
  House of Lords Science and Technology Committee, 2004: Radioactive Waste Management.  

5
th
 report, session 2003/4, HL 200, 3 June 2004. 
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CoRWMôs engagement processes were both deep (for example running a set of Citizensô 

Panels that met on three occasions) and relatively wide (e.g. running a schools project that 

involved more than 1000 participants). As far as time and resources would allow, CoRWM 

always sought to make its engagement as deliberative as possible.   

5. CoRWM, science and ethics 

Despite the importance of its focus on engagement, CoRWM did commission significant sci-

entific review work. In its first year it developed a ólong listô of 15 distinct management options 

for RWM, all of which had been taken seriously by scientists or Governments at some point ï 

ranging from exotic options like firing waste into space to more obvious and conventional 

options such as geological disposal and long-term near-surface storage.9 A relatively superfi-

cial expert review of these options (plus feedback from early public and stakeholder consulta-

tion) allowed this long list to be narrowed to four main options, all of them variants of geologi-

cal disposal and long-term storage.  

These four options were then subject to a much more detailed expert review, drawing on 

Ortwin Rennôs model of co-operative discourse,10 and using a framework of multi-criteria de-

cision analysis (MCDA). The role of experts, in conforming to the Renn model, was limited to 

assessing the technical performance of the options: both the choice of criteria and their 

weighting relied on the public and stakeholder inputs plus the Committeeôs own judgements. 

CoRWM also, in parallel with the engagement and MCDA processes, undertook serious ethi-

cal review of the options and consulted with a range of international ethicists who had spe-

cialised in nuclear issues. The major ethical principles considered were those of justice and 

liberty, where justice suggested early action on RWM while liberty suggested allowing future 

generations maximum freedom of choice. The specific issue of inter-generational equity was 

in the end the most important principle examined and CoRWM made a serious attempt to 

integrate ethical and scientific issues. Inter-generational equity could either lead to a prefer-

ence for early moves to geological disposal or a preference for long-term near-surface stor-

age, depending on the level of (scientific) confidence that exists about the long-term safety of 

geological disposal. In other words ethics provided the main question to be answered, but 

the nature of the answer depended on the science.   

6. Decision-making and main recommendations 

In reaching its decisions on recommended future RWM policy directions, CoRWMôs aim was 

to combine all the various kinds of knowledge it had accumulated. These forms of knowledge 

were those derived from science, ethics, public and stakeholder engagement, and overseas 

experience. This objective was formally achieved through two different but parallel proc-

esses: the MCDA described briefly above (essentially a bottom-up method), and a holistic 

(top-down) process in which the various management options were compared against a set 

of ethical and environmental principles.   

The critical choice for the Committee in terms of option recommendations was whether or not 

to favour geological disposal as the end-point, or to recommend a continuing process of 

near-surface storage pending better scientific knowledge. Given that the holistic assessment, 

the MCDA and the great bulk of stakeholder advice all pointed to the potential desirability of 

                                                           
9
  CoRWM op. cit. Chapters 8 and 10. 

10
  O. Renn, 2004: Analytic-deliberative processes of decision-making, CoRWM doc. 847 (2004).   
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geological disposal, the critical question for the committee then became its level of confi-

dence in the long-term safety of geological disposal relative to its confidence in the safety of 

long-term near-surface storage. Even though the confidence in long-term disposal safety 

could not be complete on balance it seemed to offer much lower risks to far-future genera-

tions than long-term storage offered to generations somewhat nearer in time.11   

However, it is important to note that CoRWM did not simply opt for disposal as an isolated, 

stand-alone technological solution to the RWM problem. It always saw that implementation 

was integral to technology choice ï and that it was necessary to present an integrated pack-

age of recommendations in which Government could be offered a credible path from the pre-

sent to the relatively long-term prospect (at least 35-40 years into the future) of opening a 

repository. The three main legs of the recommendations, published in July 2006, were:12 

 geological disposal as the right end-point for all the legacy waste streams (including 

plutonium, spent fuel and uranium if they were declared wastes). Disposal should 

also preferably be ópromptô ï i.e. closing the repository as soon as feasible ï rather 

than óphasedô, where it might be kept open for up to 300 years; 

 robust interim storage would be essential for up to 100 years or more, both for tech-

nical reasons and to be available as a back-up if disposal should be delayed; 

 implementation should be based on a willingness on the part of relevant local com-

munities to participate in the process in a partnership approach (óvolunteeringô), 

based on improved community well-being, and offering communities a right to with-

draw from the process up to a pre-determined point in time.   

It was the third, implementation-based, leg of the recommendations that was genuinely new 

and in many ways the most important. The attempt to empower local communities in the 

planning process and giving them a right of withdrawal from the process were entirely new to 

UK policy-making, and much influenced by the Committeeôs experience of RWM policy in 

Finland and Sweden.   

7. The Government response and the new build issue 

Governmentôs response to the recommendations was swift by past RWM standards. By Oc-

tober 2006 it announced its full acceptance of the first two legs outlined above and commit-

ted itself to trying seriously to implement the volunteering process.13 In 2007 Government 

launched a new consultation on the implementation of the CoRWM recommendations, in-

cluding asking for advice on how the ówillingness to participateô approach might be workable. 

By June 2008 a new Government policy statement was issued on a framework for implemen-

tation, including a commitment to volunteering and an invitation to local authorities to partici-

pate.14 The local authorities were offered financial support but were not required to make any 

early commitment: their right to withdraw would operate for a long time into the future. The 

CoRWM process had in its own domain worked well and the process of building trust, and a 

consensus around the main 2006 recommendations, had been reasonably successful. 

                                                           
11

  CoRWM op. cit. chapter 12. 
12

  CoRWM op. cit. chapter 14. 
13

  Defra, 2006: Response to the Report and Recommendations from the Committee on Radioactive 
Waste Management, October 2006. 

14
  Defra/BERR, 2008: Managing Radioactive Waste Safely: a Framework for Implementing Geologi-

cal Disposal, Cm 7386 (June 2008). 
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But from 2006 onwards a new and politically difficult issue was emerging which threatened to 

slow down or even eventually undermine the process. This was the UK Governmentôs new-

found enthusiasm for building new nuclear power stations, endorsed fully in a Government 

policy statement of January 2008.15 This raised the issue of the extent to which wastes from 

new build were to be treated differently to those from the legacy. CoRWM, anticipating this 

issue, had always stressed that the political, social and ethical issues associated with new 

build wastes were different from those of the legacy, even if the technical issues involved 

were similar. The wider issues surrounding new build wastes were different because it was 

possible to choose, on ethical or other grounds, not to create further wastes, and this made 

the overall decision process different. Legacy wastes were subject to a óleast-badô criterion 

because they had to be dealt with; new build wastes, however, were in principle subject to 

the wider calculation of the long-term impact of deliberately creating new wastes against the 

long-term impact of alternative technologies. CoRWM therefore stressed that its recommen-

dations applied to legacy wastes, and that any proposed new build wastes would need to be 

subject to a different assessment process.16  

But more broadly the re-emergence of the new build issue threatened the trust that had been 

building around the RWM issue. While new build was off the political agenda it was possible 

to believe that the legacy waste issue could be dealt with in a politically legitimate and mostly 

consensual way. The re-emergence of new build ï with the possibility that new wastes might 

be created for an indefinite future ï raised a major potential obstacle to this growing trust, 

given that several stakeholders involved with CoRWM were deeply hostile to new nuclear 

build.   

These risks were amplified by the Governmentôs blurring of the distinction that CoRWM had 

drawn between legacy and new build wastes. Its policy statements simply stated that wastes 

of both types could be emplaced in the same repository.17 This was technically true but ig-

nored the wider political, social and ethical differences. Government has however made 

some interesting and novel proposals for managing new build wastes. This is that operators 

of new nuclear power stations should pay a (high) fixed fee to Government in transferring 

ownership of wastes to the public sector.18 But on the Governmentôs own assumption that 

there will be no reprocessing of new build fuel, there is the explicit implication that spent fuel 

may need to be stored at reactor sites for up to 100 years,19 and this may be politically con-

troversial as past practice has been (except at Sizewell B) that spent fuel has been trans-

ported as soon as possible to Sellafield.   

These developments in relation to new build will make the search for volunteer communities 

more difficult. If ï as now planned ï volunteer communities are now expected to host new 

build wastes as well as legacy wastes, it will be impossible for them to know how much 

waste they will need to accept and over what period ï unless Government were to propose, 

contrary to current policy, separate sites for legacy and new build wastes. 

                                                           
15

  BERR, 2008: Meeting the Energy Challenge: a White Paper on Nuclear Power, Cm 7296 (January 
2008). 

16
  CoRWM, 2007: Re-iteration of CoRWMôs position on Nuclear New Build,  Doc 2162.2 (September 

2007). 
17

  BERR op. cit. pp. 83-99. 
18

  BERR, 2008: The Energy Bill 2008: Consultation on Funded Decommissioning Programme Guid-
ance for New Nuclear Power Stations, February 2008. 

19
  BERR (footnote 19)  Section 5.   
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8. Conclusions 

The appointment of CoRWM in 2003 represented a final turning away from the discredited 

decide-announce-defend policy-making model. It marked a new and promising departure for 

RWM policy in the UK, offering the possibility of developing greater public trust and legiti-

macy in policy-making. Up to 2006 the process worked reasonably well, and Government 

enthusiastically endorsed the committeeôs main recommendations, including the partnership 

and volunteering approach. However, the process is still at an early stage and as yet no local 

communities have offered themselves as potential volunteers to explore the possibility that 

they might become host sites for a repository.   

The emergence of strong Government enthusiasm for nuclear new build represents a major 

difficulty for the success of RWM policy implementation, and indeed it may be necessary ï if 

lasting decisions on legacy waste are to be made ï for Government to accept that it may 

need two repository sites, one for legacy and another for new build wastes. Insistence on a 

single site for both waste types could jeopardise the legitimacy of the process ï if Govern-

ment does not explore the possibility of two sites, it could end up, as before, getting none.   
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Die Auswahl des Standortes Gorleben ï Ein Beitrag aus der Sicht des Nieder-

sächsischen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz 

Joachim Bluth / Hartmut Schütte (À)1, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klima-

schutz 

1. Vorbemerkung 

In der politischen Diskussion über die Endlagerung radioaktiver Abfälle hält sich hartnäckig 

die Behauptung, der Entscheidungsprozess innerhalb der Niedersächsischen Landesregie-

rung zur Auswahl von Gorleben als Standort für ein Nukleares Entsorgungszentrum (NEZ) 

und damit auch als möglicher Endlagerstandort sei in den Jahren 1976/1977 durch sach-

fremde Argumente (politisches Kalkül) geleitet gewesen und habe nicht dem damaligen 

Stand von Wissenschaft und Technik entsprochen. Angeblich sei dabei die angesichts vor-

herrschender Westwinde aus niedersächsischer Sicht meteorologisch günstige Lage des 

Standortes Gorleben im Osten des Landes an der ehemaligen Zonengrenze und die Struk-

turschwäche des Zonenrandgebietes der Region Lüchow-Dannenberg allein maßgeblich für 

die Entscheidung im Jahre 1977 gewesen.  

Daran hat auch eine auf verfügbare Unterlagen und Zeitzeugengespräche gestützte umfang-

reiche, dicht belegte und ausgewogene 800-seitige Dissertation zur Geschichte der nuklea-

ren Entsorgung in der Bundesrepublik (Tiggemann 2004) nichts ändern können, da sie in 

entscheidenden Punkten zwangsläufig unvollständig bleiben musste. Sowohl auf Bundes- 

als auch auf Landesebene wurden beantragte Genehmigungen zur Einsichtnahme durch 

Dritte in wichtige Akten aus den Bundes- und Landesministerien zur Gorleben-Thematik trotz 

offensichtlich mehrfacher Anfragen bislang nicht erteilt. 

Nach Auswertung von Akten, die mittlerweile im Niedersächsischen Landesarchiv ï Haupt-

staatsarchiv Hannover ï archiviert und im seinerzeit federführenden Niedersächsischen Mi-

nisterium für Wirtschaft und Verkehr (NMW) entstanden sind (NMW 1976), kann gezeigt 

werden, dass die in der Kabinettssitzung am 22. Februar 1977 getroffene vorläufige Stand-

ortentscheidung der Landesregierung Albrecht im Anschluss an intensive Beratungen durch 

Fachbehörden und -ressorts auf Basis eines nach damaligem Stand von Wissenschaft und 

Technik zeitgemäßen Kataloges von Vorauswahlgesichtspunkten relevanter Fachgebiete 

und dessen plausibel nachvollziehbarer Anwendung auf die in Niedersachsen bekannten 

Salzstrukturen getroffen worden ist. 

2. Methodisches Vorgehen vor 1977 

Die Endlagerung radioaktiver Abfälle innerhalb oberflächenferner Abschnitte der Geosphäre 

wurde in Deutschland bereits frühzeitig als die einzige mit hoher Wahrscheinlichkeit sichere 

Entsorgungsmöglichkeit für flüssige und feste radioaktive Abfälle angesehen.  

Die Ausrichtung auf Salzgestein für die Aufnahme von Endlagern auf der Basis ihrer günsti-

gen Materialeigenschaften und ihrer räumlichen Ausdehnung und Verfügbarkeit erfolgte in 

Deutschland unter internationalem, vornehmlich amerikanischem Einfluss bereits in den 

                                                           
1  Bei der Erarbeitung dieses Beitrages hat Herr Dr. Hartmut Schütte maßgeblich mitgewirkt, dem ich 

an dieser Stelle hierfür meinen Dank aussprechen möchte. Herr Dr. Schütte ist am 23. März 2008 
bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. 
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1950er Jahren. Entscheidend waren die nach den abfallspezifischen Anforderungen positi-

ven Eigenschaften des Salzgebirges wie z. B. extrem geringe Durchlässigkeit gegenüber 

Flüssigkeiten und Gasen sowie bergbauliche Standfestigkeit bei hoher Plastizität. 

Aufgrund der relativen Häufigkeit von Salzlagerstätten waren in Deutschland nach allgemei-

ner Überzeugung auch unvertretbare wirtschaftliche Nachteile in Verbindung mit ihrer Nut-

zung für die Endlagerung nicht zu erwarten. Überdies lagen schon damals 80 Jahre Erfah-

rung aus dem Salzbergbau vor. Entsprechend der herrschenden geowissenschaftlichen Auf-

fassung wurden große, mit ihrer Kulmination nicht zu tief unter der Tagesoberfläche liegende 

Salzstöcke Nordwestdeutschlands stets als hervorragende Potentiale für die Anlage eines 

Endlagers angesehen.  

Die überwiegend aus geophysikalischen Untersuchungen und gegebenenfalls wenigen Boh-

rungen bekannte äußere Konfiguration von Salzstrukturen bietet zwar erste Hinweise auf die 

internen Lagerungsverhältnisse der Salzgesteine. So sind diese nach den allgemeinen berg-

baulichen Erfahrungen in großen langgestreckten Strukturen weniger komplex als in kleinen, 

rundlichen Salzstöcken. Größere Salzstöcke bieten mit größerer Wahrscheinlichkeit ausrei-

chend ausgedehnte Wirtsgesteinskomplexe geeigneter Zusammensetzung und Homogeni-

tät. Der Nachweis der Eignung bedarf eingehender wissenschaftlicher Untersuchung und 

kann daher stets nur projektbezogen geführt werden. Im Bewusstsein dieser unvermeidli-

chen geologischen Unsicherheiten war die seinerzeit zu treffende Standortauswahl-

Entscheidung ausdrücklich als vorläufig zu verstehen.  

Eine endgültige Entscheidung wurde von Anbeginn an abhängig von den Ergebnissen einer 

gezielten Erkundung angelegt und räumte Fragen der Sicherheit ausdrücklich den Vorrang 

vor allen anderen Überlegungen ein, insbesondere jeder Art von Zeitdruck (MP 1977). Somit 

war ein bis zum Abschluss der standortbezogenen Erkundung und Beurteilung der Erkun-

dungsergebnisse mögliches Scheitern des Eignungsnachweises bei der Vorauswahl des 

Standortes Gorleben im Jahre 1977 ein wesentlicher Bestandteil der Überlegungen. Letzte-

res spiegelt sich trotz weit fortgeschrittener untertägiger Erkundung auch gegenwärtig noch 

im zur¿ckhaltenden Begriff der ĂEignungshºffigkeitñ (d. h. einer Ăplausibel begr¿ndeten Er-

wartung der Eignungñ) und in der Betonung auf die Ergebnisoffenheit der noch ausstehen-

den Rest-Erkundung wider. 

3. Der Ablauf des niedersächsischen Standort-Auswahlverfahrens 

Die vom Bund bereits begonnenen Untersuchungsarbeiten an den Standorten Wahn und 

Lichtenhorst wurden aufgrund örtlicher Proteste im August 1976 ausgesetzt. 

Dem Standortvorauswahlverfahren des Bundes wurde Mitte 1976 kurzfristig ein aus folgen-

den Institutionen bestehender ĂInterministerieller Arbeitskreisñ (IMAK) des Landes entgegen-

gesetzt, der eigene unabhängige Überlegungen und Untersuchungen anstellte: Niedersäch-

sische Ministerien für Wirtschaft und Verkehr (NMW, federführend), Soziales (NMS), Inneres 

(NMI), Landwirtschaft (NML), Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (NLfB) und 

Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld (OBA). 

Dem Land stand somit bei der Entscheidungsfindung insbesondere mit dem bereits an der 

KEWA-Studie 1974 maßgeblich beteiligten NLfB auf dem Gebiet der Geowissenschaften die 

Einrichtung mit den für damalige Zeit herausragenden Fachkenntnissen und Archivdatenbe-

ständen über die Geologie und Hydrogeologie des nordwestdeutschen Raumes zur Verfü-

gung.  
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Vom bestehenden Katalog der Vorauswahlgesichtspunkte des Bundes wurde auf Landessei-

te nur in einem entscheidenden Punkt systematisch abgewichen. Der Nähe eines potenziel-

len Standortes zum ĂEisernen Vorhangñ wurde im Gegensatz zum Bund und dessen auf der 

Mitte der 70er Jahre herrschenden politischen Großwetterlage gegründeten Bedenken keine 

Bedeutung beigemessen. In die Betrachtungen wurden im Gegensatz zum Ansatz auf Bun-

desebene ausnahmslos alle potenziell geeigneten niedersächsischen Standorte ï und somit 

auch DDR-grenznahe Standorte wie der Salzstock Gorleben ï einbezogen. 

Der IMAK hat in vier Untersuchungsphasen die Grundlagen und Kriterien für eine grundsätz-

liche Vorentscheidung der Landesregierung geschaffen. 

In Phase 1 hat sich die Projektgruppe von drei Erwägungen leiten lassen. Zum damals ver-

folgten, nach wie vor aktuellen Konzept der Endlagerung gehörte das Vorhandensein eines 

Salzstocks als potenziellem Wirtsgesteinskörper. Unverzichtbar erschien angesichts der aus 

damaliger Sicht notwendigen Errichtung eines NEZ weiterhin die Verfügbarmachung eines 

3x4 km großen, möglichst besiedlungsfreien Betriebsgeländes über einem entsprechenden 

Wirtsgesteinskörper. Als drittes Kriterium sollten im Bereich des vorgesehenen Betriebsge-

ländes keine Naturschutz-, Landschaftsschutz- oder Erholungsgebiete ausgewiesen sein. 

Unter diesen Aspekten sind 140 Salzstöcke untersucht worden.  

Für weitergehende Untersuchungen wurden zusätzlich zu den drei bisher bekannten Stan-

dorten (Wahn, Lichtenhorst und Lutterloh) 20 weitere mögliche Standorte (einschließlich Gor-

leben) ausgewählt. 

In der Phase 2 hat die Projektgruppe diese 23 Standorte im Hinblick auf fünf Aus-

schlusskriterien untersucht. So sollte das 3x4 km große Gelände für das NEZ ganz bzw. zu-

mindest zum großen Teil über einem Salzstock Platz finden. Auch sollte die Tiefenlage der 

Salzstrukturoberfläche nach Möglichkeit nicht tiefer als 800 m unter der Erdoberfläche liegen. 

Aus der durch 80 Jahre Bergbauerfahrung gestützten Erkenntnis, wonach große Salzstöcke 

mit größerer Wahrscheinlichkeit für die Endlagerung geeignete homogene Gesteinspartien 

aufweisen als vergleichsweise kleine Strukturen, wurde die Forderung nach größtmöglicher 

Ausdehnung des Wirtsgesteinskörpers abgeleitet. Daneben wurden die vorhandene Besied-

lung auf dem potenziellen Betriebsgelände sowie konkurrierende Nutzungsansprüche be-

rücksichtigt. 

Im Ergebnis blieben 13 mögliche Standorte übrig. Auf Anraten des NLfB wurde zusätzlich 

der Standort Höfer (mit dem ehemaligen Salzbergwerk Mariaglück-Höfer) in die Betrachtun-

gen einbezogen. 

In der Phase 3 hat die Projektgruppe diese 14 Standorte zusätzlich auf der Basis der damals 

gültigen raumordnerischen Empfehlungen der Innenministerkonferenz zu Kriterien und Zie-

len der Standortvorauswahl für Energieanlagen beurteilt und dabei insbesondere die Bewer-

tungsrichtlinien des Bundesinnenministers für Kernkraftwerksstandorte und Kernenergiean-

lagen berücksichtigt.  

Insgesamt wurden folgende Kriterien berücksichtigt: 
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Kriteriengruppe Sicherheit und Umwelt mit folgenden Einzelkriterien: 

 Sicherheit und Strahlenschutz 

Hier wurde insbesondere die Besiedlungsdichte in der Umgebung des vorgesehenen 

Standortbereichs berücksichtigt, und zwar weniger im Hinblick auf die Strahlenexposition 

im Normalbetrieb, sondern auf potenzielle auslegungsüberschreitende Ereignisse und 

MaÇnahmen des Katastrophenschutzes bei einem Stºrfall. Die sog. Ăsektorale Besied-

lungsdichteñ bezog in der Nªhe befindliche Ballungszentren mit ein. Weitere Aspekte be-

trafen die Beschaffenheit des Baugrunds, die Erbebengefährdung, die Flugverkehrsdich-

te, das Lagern und den Transport von Explosivstoffen (Bundeswehr, Nato, Industrie), die 

Hochwassergefährdung, die meteorologischen Gegebenheiten und die radiologische Vor-

belastung. 

 Landespflege / Erholung 

Hier wurden bestehende Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturparks, Na-

turdenkmäler, Erholungsgebiete und Fremdenverkehrsorte im Sinne von Eignungsein-

schränkungen gewertet. 

 Trinkwasserversorgung 

Anhaltspunkte für eine insbesondere im Hinblick auf die geplanten komplexen Übertage-

anlagen nicht vºllig auszuschlieÇende Beeintrªchtigungen der Sicherheit der Ă¥ffentlichen 

Trinkwasserversorgungñ wurden als Ausschlusskriterium betrachtet, Standorte im Bereich 

von bestehenden Trinkwasservorranggebieten und im Einzugsgebiet von Wasserwerken 

wurden somit ausgeschlossen. 

 Endlagergeologie 

Die Standorte wurden im Hinblick auf die Zentralität, d. h. die Lage des Betriebsgeländes 

über dem Salzstock und die Tiefenlage des Salzstockes überprüft. Dabei sollte das po-

tenzielle Betriebsgelände möglichst zu 100 % über der Toplage des Salzstockes liegen. 

Wegen befürchteter bergbautechnischer Probleme sollte des Weiteren die Salzstruktur-

oberfläche nach Möglichkeit nicht tiefer als 500 m unter Gelände liegen. 

Kriteriengruppe Wirtschaftlichkeit mit folgenden Einzelkriterien: 

 Verkehr 

Die günstige regionale und überregionale Verkehrsanbindung eines potenziellen Standor-

tes an Bundesbahn, Bundesautobahn und Wasserstraßen wurde als wesentliche Voraus-

setzung für ein NEZ gesehen und bewertet. 

 Oberflächennutzung 

Hier erfolgte eine Bewertung der Besiedlung und der Eigentumsverhältnisse im engeren 

Bereich des gesuchten 3x4 km großen Betriebsgeländes. 

 Wasserversorgung des NEZ 

Im Hinblick auf die notwendige Wasserversorgung eines NEZ (dessen Bedarf nach den 

damaligen Erwartungen in der Größenordnung einer mitteleuropäischen Großstadt lag) 

wurden die Möglichkeiten zur Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser, ferner der 

Verbleib von Salzsole aus den unter anderem geplanten Abfallkavernen abgewogen. 
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Kriterium Strukturpolitik: 

Zur Bewertung wurden das durchschnittliche Einkommen pro Beschäftigtem, das Bruttoin-

landsprodukt, die Arbeitslosenquote, die Arbeitsmarktreserven sowie die Infrastrukturausstat-

tung herangezogen. 

Je nach dem Grad der Erfüllung der einzelnen Kriterien wurden Punkte von 0 bis 4 vergeben 

sowie entsprechend der Wertigkeit eine Wichtung der Kriterien vorgenommen. Auf dieser 

Grundlage erfolgte der weitere Auswahlprozess in einer Entscheidungsmatrix. 

Bemerkenswert ist, dass dabei die Kriteriengruppe Sicherheit und Umwelt mit rd. 73 % Anteil 

in die Standortbewertung einging. Vier der beurteilten 13 Standorte wurden daraufhin für 

eine weitere eingehende Betrachtung ausgewählt.  

In der Phase 4 wurden diese vier im Bereich der Salzstöcke Wahn, Lichtenhorst, Gorleben 

und Mariaglück/Höfer gelegenen Standorte einer weiteren intensiven Prüfung und Diskussi-

on unterzogen. 

Im Vorfeld der entscheidenden Sitzung des Landeskabinetts am 22. Februar 1977 wurden 

der Auswahlprozess und die Vor- und Nachteile aller vier Standorte in der Kabinettsvorlage 

vom 2. Februar 1977 ausführlich dargelegt. Aus den ausgewerteten Ressortakten ergibt sich 

eindeutig, dass das Kabinett sich in drei Sitzungen am 14. Dezember 1976 sowie am 8. und 

22. Februar 1977 mit dem Thema befasst hatte, letztlich aber die Vorlage vom 2. Februar 

Grundlage der Entscheidung gewesen ist. In dieser Vorlage wurde der Standort 

Mariaglück/Höfer als eher nachteilig angesehen, da dort bereits ein Salzbergwerk existierte. 

Am Standort Wahn bestanden Bedenken wegen eines Übungsgeländes der Bundeswehr, 

das diese nicht aufgeben wollte. In der entscheidenden Vorlage für die Landesregierung be-

stand keine Präferenz in Bezug auf die verbleibenden Standorte Gorleben und Lichtenhorst. 

Es wurde lediglich empfohlen, zunächst nur einen Standort zu erkunden. 

Spªtere  uÇerungen eines Ministerialbeamten des NMW (AfU 1977), dass als ĂVorschlag f¿r 

die Landesregierung nur Gorleben in Betracht gekommenñ sei, mºgen der ex post getroffe-

nen Einschätzung geschuldet sein, dass Gorleben gegenüber Lichtenhorst doch noch einen 

leichten Vorteil gehabt habe; sie decken sich jedenfalls nicht mit den Inhalten der Kabinetts-

vorlage. 

Möglicherweise hat die in der Kabinettsvorlage unausgesprochene, jedoch landespolitisch 

überaus reizvolle und legitime Möglichkeit, viele tausend Arbeitsplätze in einer struktur-

schwachen, ländlich geprägten Grenzregion anzusiedeln, bei der abschließenden Entschei-

dung für Gorleben den entscheidenden Ausschlag gegeben. 

4. Das Auswahlverfahren aus heutiger Sicht 

Die 1976 vom IMAK angewendeten Auswahlkriterien sind keineswegs überholt. 

Das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und Klimaschutz hat die vom damaligen IMAK 

verwendeten Kriterien einem Vergleich mit nachfolgend von verschiedenen Fachinstitutionen 

erstellten Kriterienkatalogen unterzogen. 
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4.1 BGR 1977 

Die BGR legte im Mai 1977 unter Verzicht auf eine Festlegung des Wirtsgesteinstyps zu-

nächst einen Katalog von allgemeinen Standortsuchkriterien vor, der später um einen 

salinar-spezifischen Kriterienkatalog ergänzt wurde (BGR 1977). 

Die allgemeinen Suchkriterien betrafen ein ausreichendes Volumen des Wirtsgesteins, des-

sen Homogenität, ferner die technische Erreichbarkeit bei gleichzeitig ausreichender Tiefen-

lage unter der Tagesoberfläche, geringe Porosität und Permeabilität, Temperaturstabilität 

und Stabilität gegenüber ionisierender Strahlung. Gefordert wurden tektonische und seismo-

logische Stabilität und die Sicherheit bei klimatischen Veränderungen. Natürliche Ressour-

cen wie Grundwasser und Rohstoff-Lagerstätten sollten geschützt werden.  

Der salinar-spezifische Katalog enthält u. a. Forderungen nach ausgedehnten Partien mög-

lichst reinen Steinsalzes und der Meidung von Anhydrit- und Carnallititeinschaltungen in der 

unmittelbaren Endlagerumgebung. Bei in zirkulierendes Grundwasser hinein reichenden 

Salzstöcken sollte ein Mindest-Abstand des Endlagers zum Grundwasser von 300 m einge-

halten werden. Tektonisch komplexe Strukturen und Salzstockrandbereiche oder Salzstock-

überhänge wurden als nicht empfehlenswert eingestuft. 

Ein Vergleich mit den Kriterien des IMAK zeigt, dass mit dem Bestreben, mit dem Salzstock 

Gorleben eine möglichst ausgedehnte, im Bereich ihrer Dachfläche nicht zu tief liegende 

Salzstruktur zu erkunden, wesentlichen Aspekten dieser BGR-Kataloge Rechnung getragen 

worden ist. Insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Strukturgröße 

und der Komplexität des Innenbaus sowie für den geforderten ausreichend großen Stein-

salzanteil sind wesentliche Forderungen im Hinblick auf eine berechtigte Erwartung der Eig-

nung erfüllt gewesen. Dass eine große langgestreckte Salzstruktur nicht ausgewählt wird, 

um anschließend bei der Suche nach geeigneten Partien für die Anlage eines Endlagers in 

Rand- oder Überhangbereiche zu gehen, versteht sich von selbst. Mit der Lage des 

chloridischen Salzgebirges in einer Tiefe unterhalb von etwa 250 Meter wurde ferner die 

BGR-Forderung nach ausreichender, nicht zu großer Tiefenlage des Endlagerinhalts und die 

Aspekte der Sicherheit bei klimatischen Veränderungen antizipiert. Die tektonische und 

seismische Stabilität der Region  um den Salzstock Gorleben wurde explizit (Erdbebenge-

fährdung) berücksichtigt. 

Nicht zuletzt hat auch die Rücksichtnahme auf den Schutz natürlicher Ressourcen (Trink-

wassereinzugsgebiet) bei der Vorauswahlentscheidung den Ausschlag gegen den Standort 

Lichtenhorst und für Gorleben gegeben. 

4.2 RSK 1983  

Die stark geowissenschaftlich orientierten RSK- Kriterien von 1983 sind nicht für ein konkre-

tes Standortvorauswahlverfahren entwickelt worden. Im Bewusstsein nicht normierbarer geo-

logischer Verhältnisse hinsichtlich unterschiedlicher Standorte und Wirtsgesteine hat die 

RSK keine Anforderungen, sondern Empfehlungen formuliert (RSK 1983). 

Zunächst werden allgemeine Schutzziele definiert (Grenzwert nach StrlSchV), deren Einhal-

tung während des Betriebes, der Stilllegung und der Zeit nach der Schließung sicherzustel-

len sind. Daneben werden die Erhaltung wirtschaftlich bedeutender Rohstofflagerstätten ein-

schließlich Grundwasservorkommen und die bergbautechnische Möglichkeit zur Schaffung 

von untertägigen Endlagereinrichtungen angeführt. Unter Aspekten der Beständigkeit gegen 
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direkte Auswirkungen der Abfälle (Strahlung, Temperatur) und äußere Beanspruchungen der 

Endlagerumgebung (Entstehung von Wasserwegsamkeiten) werden besonders die zu for-

dernden physikalisch-chemischen Eigenschaften von Wirtsgesteinen angesprochen. Im Falle 

von Radionuklidfreisetzung sollen die Rückhalteeigenschaften (Sorption) der das Endlager 

im engeren Sinne umgebenden Gesteine unzulässige Konzentrationen in der Biosphäre ver-

hindern. Allenfalls bestehende Wasserwegsamkeiten zwischen einem Endlager und der Bio-

sphäre sollen so gering sein, dass die Schutzziele eingehalten werden. Selbstverständlich 

kommen auch nach Auffassung der RSK für die Anlage eines Endlagers von vorn herein nur 

Standorte mit geringer seismotektonischer Aktivität in Frage. 

Mit der Entscheidung für die Endlagerung im Salz werden die von der RSK 1983 angeführten 

Auswahlgesichtspunkte umfassend berücksichtigt, soweit diese auf das Konzept der Endla-

gerung in Salzgestein anwendbar sind. Für den Auslegungsfall eines Endlagerbergwerkes im 

Salz gilt insbesondere, dass Wasserwegsamkeiten in der Betriebsphase und auch in der 

Nachbetriebsphase aufgrund der günstigen Materialeigenschaften des Salzgebirges weder 

durch bergbauinduzierte Prozesse noch durch natürliche Ereignisse wie Erdbeben zu erwar-

ten sind. Im Anschluss an eine eingehende Standorterkundung und deren Auswertung unter 

Langzeitsicherheitsaspekten ist der Nachweis eines völligen Einschlusses der Abfälle zu 

führen. 

Zwangsläufig erlangen bei der Wahl des Wirtsgesteins Steinsalz einige von der RSK im 

Rahmen ihres allgemeinen Ansatzes berücksichtigte Aspekte (z.B. Radionuklidfreisetzung 

und für diesen Fall wünschenswerte Sorptionseigenschaften von Barrieregesteinen) keine für 

die Standortvorauswahl wesentliche Bedeutung. 

4.3 BGR 1995  

Die BGR hat 1995 unter dem Gesichtspunkt der Vorauswahl von möglicherweise geeigneten 

Endlagerstandorten eine Untersuchung und Bewertung von Salzformationen vorgenommen 

(BGR 1995). Der einer vergleichenden Bewertung von 41 Salzstrukturen in den Bundes-

ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und 

Schleswig-Holstein zu Grunde gelegte Kriterienkatalog hebt wesentlich auf die Notwendigkeit 

zum Nachweis ausreichend großer Endlagerbereiche (9 km²) innerhalb geeigneter Salzge-

steine (bevorzugt sog. Ă lteres Steinsalzñ, StaÇfurt-Folge des Zechstein 2) in Tiefen zwi-

schen 300 und 1000 m ab. Darüber hinaus werden der lithologische Aufbau des Deckgebir-

ges und wie in früheren Studien Umweltaspekte (Schutzgebiete, Besiedlung und Nutzung) 

und konkurrierende Rohstoffgewinnung berücksichtigt.  

Angesichts der im Zusammenhang mit dem Standort Gorleben früh erhobenen Forderung 

nach dem Vorhandensein einer Deckgebirgsbarriere zusätzlich zur Salzgesteinsbarriere des 

Salzstocks erscheint es aus Sicht der BGR zunächst nachvollziehbar, beim Standortver-

gleich auch den Aufbau des Deckgebirges einzubeziehen, soweit dieser bekannt ist. Eine 

Bewertung im Hinblick auf die Standortvorauswahl erscheint aber angesichts der Schwierig-

keiten bei der Beschaffung gleichwertiger Informationen für die aus Sicht der Salzstrukturei-

genschaften als vermutlich geeignet eingestuften Standorte problematisch, da der Kenntnis-

zuwachs aus Bohrungen eine frühere Einschätzung über den Aufbau des Deckgebirges über 

einer Salzstruktur hinfällig werden lassen könnte.  

Angesichts der Annahme, dass selbst ein lückenloser Nachweis eines günstig aufgebauten 

Deckgebirges aufgrund des nicht auszuschließenden Einflusses zukünftiger Eiszeiten nur für 
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etwa 15.000 Jahre Gültigkeit hätte, erscheinen diese Gesichtspunkte im Sinne von Hilfskrite-

rien zwar nachvollziehbar. Im Hinblick auf den erforderlichen Nachweis der Langzeitsicher-

heit über 1 Mio. Jahre erscheint jedoch das Deckgebirge als Ăzusªtzliche R¿ckhaltemºglich-

keit für 15.000 Jahreñ vergleichsweise unbedeutend. Es ist kaum denkbar, die Sicherheit 

eines Endlagers im Salzstock erwähnenswert auf das Rückhaltevermögen eines relativ ober-

flächennahen, von Grundwasser erfüllten Deckgebirges abzustellen.  

Die in allen vergleichbaren Kriterienkatalogen enthaltene relevante Forderung nach einer 

Mindestmächtigkeit des Deckgebirges resultiert aus einer langfristig nicht auszuschließenden 

und daher im Sinne eines Szenarios unter Langzeitsicherheitsaspekten vorsichtig zu unter-

stellenden epirogenen Hebung von Endlagerregionen und der im Hinblick auf eine infolge-

dessen möglicherweise intensivierte Erosion einzuhaltenden Sicherheitsabstände. Hier 

macht der Kriterienkatalog des IMAK 1976 materiell keine Ausnahme. 

4.4 AkEnd 2002 

Die Mindestanforderungen des vom BMU eingesetzten AkEnd für eine Alternativ-Standort-

suche (AkEnd 2002) gehen zunächst ohne Festlegung auf den Wirtsgesteinstyp Ton/Ton-

stein oder Salzgestein von einem einschlusswirksamen Gebirgsbereich ausreichender Aus-

dehnung (3 km² im Salzgestein, 10 km² in Ton/Tonstein) und guter räumlicher 

Charakterisierbarkeit mit Gebirgsdurchlässigkeiten gegenüber wässrigen Lösungen von un-

ter 10-10 m/s aus. Mindestmächtigkeiten des einschlusswirksamen Bereiches von 100 m bei 

einer Lage der Oberfläche dieses Gebirgsbereiches mindestens 300 m unter der Tagesober-

fläche sowie Lage eines Endlagerbergwerks oberhalb 1500 m Tiefe runden die räumlichen 

Anforderungen ab. Darüber hinaus soll der auszuwählende einschlusswirksame Gebirgsbe-

reich frei von Gebirgsschlaggefährdung sein. 

Im Sinne einer umfassenderen Forderung sollen keine Kenntnisse und Daten vorliegen, die 

Zweifel an der Einhaltung der geowissenschaftlichen Mindestanforderungen über einen Zeit-

raum in der Größenordnung von 1 Mio. Jahren wecken. 

Im Einzelnen soll bei insgesamt geringer Neigung zur Bildung von Wasserwegsamkeiten 

kein oder allenfalls ein langsamer Transport von Grundwasser im Endlagerniveau auftreten. 

Weiterhin sind gute Gas- und Temperaturverträglichkeit, ein hohes Rückhaltevermögen ge-

genüber Radionukliden und günstige hydrochemische Voraussetzungen genannt. 

Die Auffassungen von AkEnd 2002 (3 km²) und BGR 1995 (9 km²) weichen hinsichtlich des 

Flächenbedarfs für ein Endlager im Salzgebirge bemerkenswert weit voneinander ab. Wäh-

rend der AkEnd offensichtlich eher eine aus Sicht des erwarteten Abfallaufkommens entwi-

ckelte Rechengröße berücksichtigt, trägt die BGR den Unwägbarkeiten natürlicher Gege-

benheiten im Bereich von Salzstrukturen Rechnung und arbeitet daher mit Sicherheitszu-

schlägen. Im Hinblick auf die Standortvorauswahl ergibt sich damit im direkten Vergleich von 

AkEnd und BGR ein begründetes Votum für ausgesprochen ausgedehnte Salzstrukturen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für die Vorauswahl eines Standortes im Rah-

men einer Alternativstandortsuche auch aus Sicht des AkEnd die Größe und Tiefenlage ei-

nes potenziellen Wirtsgesteinskomplexes gegebenenfalls die entscheidende Rolle spielen 

dürften, während die geforderten günstigen Wirtsgesteinseigenschaften mangels projektbe-

zogen erhobener Erkenntnisse aufgrund allgemeiner Erfahrungen zunächst mit ähnlicher 

Berechtigung unterstellt werden müssten, wie beim IMAK 1976.  
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4.5 BGR 2006 

In ihrer Studie ĂUntersuchung und Bewertung von Regionen mit potenziell geeigneten Wirts-

gesteinsformationenñ (BGR 2006) ¿bernimmt die BGR die Mindestanforderungen des 

AkEnd. Bezogen auf das Salzkonzept wird aus geowissenschaftlicher Sicht der von der Ein-

schätzung des AkEnd abweichende Anspruch auf eine erheblich größere Mindestfläche für 

die Anlage eines Endlagers erneuert, indem auf Bergfesten im Flankenbereich eines Endla-

gers von mindestens 200 m und notwendige Ausweichflächen für Sicherheitsabstände zu 

Einschaltungen von unter Endlageranforderungen ungünstig zu beurteilenden 

Salinargesteinen hingewiesen wird. Wie faktisch bei allen frühren Verfahren ist auch die 

Unverritztheit des Salzgesteinskörpers ein Kriterium. 

In der Studie ist neben den Salinarstandorten Wahn, Bad Zwischenahn, Waddekath und 

Gülze-Sumte auch der Standort Gorleben enthalten. 

5. Schlussfolgerungen 

Der Vergleich zwischen IMAK 1976 und den neueren Kriterienkatalogen zeigt, dass den 

günstigen Eigenschaften von Salzgesteinen in Verbindung mit ihrem bekannten, ausgedehn-

ten Vorkommen in technisch beherrschbaren Tiefen bis heute in allen unterschiedlichen An-

sätzen stets entscheidende Bedeutung beigemessen wurde. 

In das niedersächsische Standortauswahlverfahren 1976 sind darüber hinaus bereits Aspek-

te der Sicherheit und des Umweltschutzes, der Wirtschaftsgeografie und der Strukturpolitik 

nach dem damaligem Stand von Wissenschaft  und Technik eingeflossen. Sie finden mit 

unterschiedlichem Tiefgang in allen folgenden Vorauswahlkonzepten Berücksichtigung, ohne 

den Ansatz von 1976 substanziell zu übertreffen.  

Die hªufig geªuÇerte Kritik, Ămoderneñ Kriterien hªtten damals keine Rolle gespielt, ist mithin 

unberechtigt. 

Das niedersächsische Standortauswahlverfahren hat darüber hinaus einen Prozess der 

schrittweisen Annªherung (Ăstepwise approachñ) anhand nachvollziehbarer Kriterien durch-

laufen. 

Die Behauptung, die damalige Auswahlentscheidung sei ausschließlich politisch motiviert 

gewesen und aus heutiger Sicht überholt, kann somit aus fachlicher Sicht eindeutig widerlegt 

werden. 

Im Übrigen schreibt das damals und heute geltende Atomgesetz ein (nochmaliges) Stand-

ortauswahlverfahren nicht vor. Dies wurde durch die Rechtsprechung des Nds. Oberverwal-

tungsgericht eindeutig bestätigt (OVG 2002). 

In Anbetracht der wieder aufkeimenden Diskussion um die Zukunft der Kernenergienutzung 

in Deutschland sind Fortschritte bei der Lösung der Entsorgungsfrage unabdingbar. Die 

ständige Verzögerung von politisch notwendigen Entscheidungen zum deutschen Weg der 

Endlagerung hochradioaktiver Abfälle bürdet das von unserer Generation verursachte Prob-

lem letztlich unseren Nachkommen auf. Dies wäre nicht zuletzt nach ethischen Maßstäben 

unverantwortlich. 

Die Niedersächsische Landesregierung spricht sich daher für eine Fortsetzung der ergebnis-

offenen Erkundung des Salzstockes Gorleben aus. 
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Untersuchung von Wirtsgesteinen für die Endlagerung hochradioaktiver Abfäl-

le in Deutschland 

Ergebnisse der BGR-Studien in Tongesteinen, Steinsalz und kristallinen Gesteinen 

Volkmar Bräuer, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Hannover 

Abstract 

Im Jahr 2003 erhielt die BGR vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) den Auftrag, eine Studie über die Untersuchung und Bewertung von Regionen in Ton-

gesteinen für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland zu erstellen. Die BGR 

hatte bereits 1994/95 je einen Katalog für die Salz- und Kristallinvorkommen in Deutschland 

veröffentlicht, deren Ergebnisse auch heute noch aktuell sind und Gültigkeit haben. 

Als Ergebnis der drei Studien werden Salzstöcke sowie Regionen mit Kristallinvorkommen 

und Tongesteinen in Deutschland ausgewiesen, die als weiter untersuchungswürdig für die 

Endlagerung hochradioaktiver Abfälle eingestuft werden. Die Untersuchungen stützen sich 

auf Literatur-, Archiv- und Bohrungsdaten. Feldmessungen wurden nicht durchgeführt.  

1. Einleitung 

Während in einigen Ländern schon Endlager für mittel- und schwach radioaktive Abfälle 

existieren, gibt es weltweit noch kein entsprechendes Endlager für den hochradioaktiven und 

Wärme entwickelnden Abfall. Aufgrund unterschiedlicher Endlagerkonzepte werden inter-

national auch unterschiedliche Wirtsgesteine auf ihre Eignung für die Endlagerung unter-

sucht. In vielen Ländern spielen dabei die jeweiligen nationalen geologischen Gegeben-

heiten eine wesentliche Rolle.  

Das Entsorgungskonzept des Bundes sieht vor, alle Arten radioaktiver Abfälle in tiefen geo-

logischen Formationen endzulagern. Dabei sind für die unterschiedlichen Kategorien des 

radioaktiven Abfalls auch unterschiedliche Endlagerwirtsgesteine vorgesehen. Die bei der 

Stromerzeugung in Kernkraftwerken anfallenden hochradioaktiven Abfälle sollen in einem 

langzeitsicheren Einschluss konzentriert und isoliert werden.  

2. Eigenschaften von potenziellen Wirtsgesteinen 

International werden im Rahmen der einzelnen Endlagerkonzepte im Wesentlichen Ton-

gesteine, Steinsalz und Kristallingesteine als mögliche Endlagerwirtsgesteine untersucht. 

Der Einschluss der Abfälle in einem Endlager und ihre Isolation von der Biosphäre werden in 

allen Konzepten durch ein Mehrbarrierensystem gewährleistet, das aus einer geologischen 

und technischen Barriere besteht. Der Geologie kommt dabei eine entscheidende Bedeutung 

zu. Eine günstige geologische Gesamtsituation mit einem aufgrund seiner Eigenschaften 

geeigneten Wirts- und Barrieregestein, das entsprechend dem deutschen Endlagerkonzept 

die Hauptlast im Mehrbarrierensystem übernimmt, ist die wesentliche Voraussetzung für 

einen geeigneten Endlagerstandort. 



Dokumentation Endlagersymposium April 2010 

48 
 

Abb. 1:  Eigenschaften potenzieller Wirtsgesteine in Deutschland 

Eigenschaft Steinsalz Ton/Tongestein 
Kristallin-
gestein 

(z.B. Granit) 

Temperatur- 
leitfähigkeit 

hoch gering mittel 

Durchlässigkeit 
praktisch 

undurchlässig 
sehr gering bis 

gering 

sehr gering 
(ungeklüftet) 

bis 
durchlässig 
(geklüftet) 

Festigkeit mittel 
gering bis 

mittel 
hoch 

Verformungs-
verhalten 

viskos 
(Kriechen) 

plastisch bis 
spröde 

spröde 

Hohlraumstabilität Eigenstabilität 
Ausbau 

notwendig 

hoch 
(ungeklüftet) 

bis gering 
(stark 

geklüftet) 

In-situ 
Spannungen 

lithostatisch 
isotrop 

anisotrop anisotrop 

Lösungsverhalten hoch sehr gering sehr gering 

Sorptionsver--
halten 

sehr gering sehr hoch 
mittel bis 

hoch 

Temperatur- 
belastbarkeit 

hoch gering hoch 

 

 günstige 
Eigenschaft 

 ungünstige 
Eigenschaft 

 mittel 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.1 Eigenschaften von Steinsalz 

Schon Ende der 1950er Jahre gab es in Deutschland Überlegungen über die Endlagerung in 

Salzgesteinen. Aufgrund jahrzehntelanger Forschung und über hundertjähriger Erfahrung im 

Salzbergbau wurde inzwischen ein umfangreiches Wissen zu den endlagerrelevanten 

Eigenschaften von Steinsalz und Salzformationen erarbeitet. 

Unter ungestörten natürlichen Lagerungsbedingungen ist Steinsalz praktisch undurchlässig 

gegenüber Gasen und Flüssigkeiten. Steinsalz besitzt zudem eine hohe Wärmeleitfähigkeit 

sowie viskoplastische Eigenschaften, die zum Verschluss von Hohlräumen im Gebirge 

führen. Aufgrund dieser günstigen Eigenschaften ist Steinsalz insbesondere als Wirtsgestein 

für Wärme entwickelnde hochaktive Abfälle (HAW) sehr gut geeignet. 

2.2 Eigenschaften von Kristallingesteinen 

Kristallingesteine (Granite und metamorphe Gesteine) zeichnen sich besonders durch ihre 

hohe Festigkeit und Hohlraumstabilität sowie durch ihre geringe Temperaturempfindlichkeit 

aus. Auch ihr sehr geringes Lösungsverhalten ist für die Endlagerung günstig. Während die 

Durchlässigkeit von kristallinen Gesteinen im ungeklüfteten Zustand meist sehr gering ist, 

weisen diese Gesteine im geklüfteten Zustand deutlich höhere bis sehr hohe Durch-

lässigkeiten auf. In diesem Fall ist der dichte Einschluss der Abfälle nur durch Hinzuziehung 

geeigneter technischer Barrieren (Behälter, Bentonit-Versatz) zu gewährleisten. 

2.3 Eigenschaften von Tongesteinen 

Tongesteine weisen eine Bandbreite vom plastischen Ton mit Übergangsformen bis zum 

stark verfestigten und z. T. geklüfteten Tonstein auf. Dabei können erhebliche Unterschiede 

im Verformungsverhalten, der Temperaturempfindlichkeit und der Gebirgsstabilität auftreten. 

Die bisher bekannten, für die Endlagerung günstigen Eigenschaften der Tongesteine sind 

insbesondere die sehr geringe Durchlässigkeit und die hohe Sorptionsfähigkeit. Tongesteins-

formationen haben als abdeckende, dichte Schichten z. B. für  Kohlenwasserstoff-Vorkom-

men ihre langfristige Wirksamkeit als geologische Barriere nachgewiesen. 

3. Wirtsgesteinsstudien in Deutschland 

Zur Frage der möglichen Endlagerwirtsgesteine in Deutschland hatte die Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Auftrag der damaligen Bundesministerien für 

Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie Forschung und Technologie je einen 

Katalog für die Salz- und Kristallinvorkommen veröffentlicht, deren Ergebnisse auch heute 

noch aktuell sind und Gültigkeit haben (Kockel & Krull 1995, Bräuer et al. 1994). Als 

Ergebnis wurden dabei Salzstöcke und Regionen mit Kristallinvorkommen in Deutschland 

ausgewiesen, die als weiter untersuchungswürdig für die Endlagerung hochradioaktiver 

Abfälle eingestuft wurden. Die Untersuchungen stützten sich dabei auf Literatur-, Archiv- und 

Bohrungsdaten. Feldmessungen und Bohrungen wurden nicht durchgeführt.  
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Abb. 2: Untersuchungswürdige Regionen für die Endlagerung stark wärmeentwickelnder 

hochradioaktiver Abfälle in salinaren und kristallinen Formationen Deutschlands  

 

 Quelle: Eigene Darstellung 
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Im Jahre 2003 erhielt die BGR vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

(BMWi) den Auftrag, in Ergänzung zu den Untersuchungen zu Steinsalz und Kristallin-

gesteinen, eine Studie über die Verbreitung von Tongesteinen als potenzielle Wirtsgesteine 

für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle in Deutschland zu erstellen (Hoth et al. 2007). 

Bei den für Tongesteine durchgeführten Untersuchungen dienten international anerkannte, 

von der BGR für die Wirtsgesteine Salz und Kristallin formulierte Ausschluss- und Abwä-

gungskriterien als Grundlage. Sie wurden ergänzt durch die im Jahr 2002 vom Arbeitskreis 

Auswahlverfahren Endlagerstandorte aufgestellten wirtsgesteinsunabhängigen Ausschluss-

kriterien und Mindestanforderungen (AkEnd 2002). Zusätzlich wurden von der BGR weitere, 

aus geowissenschaftlicher Sicht als maßgeblich erachtete, Abwägungskriterien bei der Aus-

wahl der Regionen herangezogen. 

Grundlage der im Rahmen der BGR-Tonstudie durchgeführten Beurteilung von Ton-

gesteinsformationen im tieferen Untergrund Deutschlands waren etwa 25.000 Bohrungen, 

die im Rahmen der Erdöl-, Erdgas-, Salz-, Erz- oder anderer Rohstofferkundung sowie in 

geringerem Umfang als Forschungs- und Kartierungsbohrungen abgeteuft und ausgewertet 

wurden.  

Als Ergebnis lieferte die BGR-Tonstudie keine Darstellung von einzelnen Endlager-

standorten. Die Untersuchungen zeigen, dass stratigrafisch gesehen mächtige und homo-

gene Tongesteine, welche die Mindestanforderungen an Endlagerwirtsgesteine erfüllen, in 

der Unterkreide sowie in Gesteinen des Unter- und Mitteljura Norddeutschlands auftreten. In 

Süddeutschland konnten, stärker regional begrenzt, Gesteine des Mitteljuras als unter-

suchungswürdig ausgewiesen werden. Die Tonformationen des Tertiärs wurden wegen ihrer 

ungünstigen mechanischen Eigenschaften in der BGR-Studie nicht weiter betrachtet.  

Geografisch und raumordnerisch gesehen liegen die ausgewiesenen Regionen mit Ton-

gesteinsformationen  vor allem in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-

Anhalt, Baden-Württemberg und untergeordnet auch in Brandenburg, Bayern und Nordrhein-

Westfalen. Für eine weitere detailliertere Ausweisung im Sinne einer Standortauswahl ist 

dabei zu beachten, dass eine Eingrenzung der ausgewiesenen Gebiete nur mit einem sehr 

aufwändigen Erkundungsprogramm möglich ist. 
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Abb. 3: Untersuchungswürdige Tongesteinsformationen für die Endlagerung hochradio-

aktiver Abfälle in Deutschland 

 

 Quelle: Eigene Darstellung 

4. Konsequenzen für die Endlagerkonzepte 

Als Konsequenz der Gesteinseigenschaften der potenziellen Wirtsgesteine werden 

unterschiedliche Endlagerkonzepte im Steinsalz, in Tongesteinen und in Kristallingesteinen 

verfolgt. Das Endlagerkonzept für Steinsalz basiert aufgrund der Undurchlässigkeit und der 

Kriecheigenschaften des Steinsalzes auf dem vollständigen Einschluss der Abfälle. Im Hin-

blick auf die Qualität der für eine Bewertung heranzuziehenden Daten gilt für die Steinsalz-

vorkommen in Deutschland generell, dass die standortspezifischen Kenntnisse im Vergleich 

zum Kenntnisstand über Tongesteins- und Kristallinvorkommen wesentlich größer sind. Eine 

umfassende Wissensbasis der Eigenschaften der Salzgesteine sowie erprobte Erkundungs-

methoden und -verfahren sind somit vorhanden. 

Im Vergleich zu Steinsalz sind die Kenntnisse über Tongesteinsformationen u. a. auch 
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wegen der geringen Bergbauerfahrung geringer. Beim Endlagerkonzept mit Tongesteinen 

als Wirtsgestein darf zudem die durch die Abfallwärme hervorgerufene maximale Gebirgs-

temperatur wegen der möglichen Veränderungen der physikalischen Eigenschaften der 

Tonminerale insbesondere infolge von Mineralumbildungen eine Temperatur von 100°C nicht 

überschreiten (zum Vergleich Steinsalz: 200°C). Dies bedingt eine längere Zwischen-

lagerzeit, ein für Deutschland neu zu entwickelndes Endlagerkonzept mit einem wesentlich 

erhöhten Platzbedarf sowie ein neues Behälterkonzept. In Tongesteinen sind zudem Siche-

rungsmaßnahmen (Spritzbeton, Ankerung und evtl. Ausbau) für die untertägigen Hohlräume 

notwendig, wobei dann die Gasbildung und das veränderte chemische Milieu zu berück-

sichtigen sind. 

Kristallingesteine besitzen eine sehr hohe Festigkeit. Untertägige Hohlräume sind daher für 

den Betrieb von Zugangs- und Einlagerungsstrecken in der für die Endlagerung relevanten 

Tiefe im Allgemeinen ohne Ausbau standsicher. Obwohl kristalline Gesteine selbst keine 

hohen Temperaturempfindlichkeiten aufweisen, gelten die Einschränkungen in Bezug auf die 

maximal mögliche Temperaturbelastung wie bei den Tongesteinen, da die Einlagerungs-

strecken mit Bentonit als zusätzliche Barriere versetzt werden müssen. Dies bedingt im 

Vergleich zur Einlagerung in Steinsalz einen erheblich höheren Platzbedarf und Aufwand. 

5. Internationale Forschungsarbeiten zur Endlagerung und Ausblick 

International sind deutsche Forschungseinrichtungen in die Untersuchungen in zahlreichen 

Untertage-Laboratorien eingebunden, z. B. in Frankreich (Meuse/Haute Marne), in der 

Schweiz (Mt. Terri, Grimsel) und in Schweden (Äspö). Ziel dabei ist es, Erkenntnisse über 

die unterschiedlichen Wirtsgesteine zu erlangen und Methoden für die Untersuchungen im 

eigenen Land zu entwickeln. Der dabei notwendige große Aufwand dient auch dazu, die 

eigenen Untersuchungsergebnisse international abzusichern. Die internationalen Projekte 

bilden zudem eine hervorragende Basis um die Schwerpunkte der deutschen Endlager-

forschung, die zukünftig im Wesentlichen in Untersuchungen zur Langzeitsicherheit von End-

lagersystemen liegen und die die weitere Charakterisierung von Tongesteinen als Alternative 

zu Steinsalz als Wirtsgestein zum Thema haben, zu bearbeiten. 
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Das Gorleben-Moratorium und Argumente für die Weiterführung der Erkun-

dungen 

Holger Bröskamp, GNS 

1. Grundsatzposition 

Ausgangspunkt für das Moratorium Gorleben ist die Festlegung in der Vereinbarung zwi-

schen der Bundesregierung und den Energieversorgungsunternehmen vom 11.06.2001, die 

Erkundung des Salzstocks Gorleben bis zur Klärung konzeptioneller und sicherheitstechni-

scher Fragen für mindestens drei, längstens jedoch zehn Jahre zu unterbrechen. Das vom 

BMU vorgeschlagene Standortauswahlverfahren ist nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. 

Die Vereinbarung beschränkt sich auf die Endlagerprojekte Gorleben und Konrad und hat 

abschließenden Charakter. 

In Anlage 4 dieser Vereinbarung hat die Bundesregierung zur Erkundung des Salzstocks 

Gorleben eine Erklärung abgegeben, die Bestandteil der Vereinbarung ist. Dort ist zunächst 

festgehalten, dass die bisher gewonnenen geologischen Befunde einer Eignungshöffigkeit 

des Salzstocks Gorleben nicht entgegenstehen. Während des Moratoriums sollen die in der 

Anlage aufgeführten Zweifelsfragen zügig geklärt werden. 

Die Unterbrechung der Erkundung des Salzstocks Gorleben dient danach ausschließlich der 

Klärung der genannten konzeptionellen und sicherheitstechnischen Fragen. Zu diesen Zwei-

feln begründenden Fragen gehört unter anderem die Geeignetheit von Salz als Wirtsgestein 

im Vergleich zu anderen, wie Ton oder Granit. Diese Frage war vor dem Hintergrund der 

vorhandenen Erkenntnisse in anderen Ländern zu untersuchen. Diese Klärung ist erfolgt. 

Der Synthesebericht des BfS kommt in soweit zum Ergebnis, dass es aufgrund des generi-

schen Vergleichs von Wirtsgesteinen kein Wirtsgestein gibt, das grundsätzlich immer eine 

größere Endlagersicherheit gewährleistet. Dies liege darin begründet, dass generische Ver-

gleiche von Modellannahmen ausgehen, die für konkrete Standorte nicht gelten müssen. 

Aus Sicht der Energiewirtschaft bestehen damit nach Klärung der Zweifelsfragen und nach 

Vorlage des Syntheseberichts des BfS Ende November 2005 keine Gründe mehr, das Mora-

torium aufrecht zu erhalten. 

Damit sind nach der Vereinbarung die unterbrochenen Erkundungsarbeiten fortzusetzen. Der 

Begriff Ăunterbrechenñ in der Vereinbarung heißt gerade nicht abbrechen, sondern eine be-

stimmte Tätigkeit vorübergehend auszusetzen bis der Grund für die Aussetzung der Tätigkeit 

weggefallen ist. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf den Koalitionsvertrag der jetzigen Bundes-

regierung vom 11.11.2005. Dort ist unter Verweis auf die Verantwortung für die sichere End-

lagerung radioaktiver Abfälle festgelegt, hierzu in dieser Legislaturperiode zu einer Lösung 

zu kommen. Signifikante Fortschritte sind jedenfalls für die Endlagerung hochradioaktiver 

Abfälle nicht erkennbar. 

Der vom BMU geforderte Standortvergleich würde die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle 

auf die nächste Generation verschieben. Im Synthesebericht des BfS wird ï wie bereits dar-

gelegt ï festgestellt, dass Vorteile von Wirtsgesteinen nur im Vergleich konkreter Standorte 

zu ermitteln sind. Dabei könnte die Wirkung einzelner Barrieren nur mit standortspezifischen 

Sicherheitsanalysen dargestellt und vergleichend bewertet werden (Synthesebericht unter 
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4.13.2). Ein derartiger Vergleich mit standortspezifischen Sicherheitsanalysen setzt umfas-

sende Kenntnisse des Standorts voraus, die nicht nur eine übertägige, sondern auch eine 

untertägige Erkundung des jeweiligen Standorts erfordern, weil die Verhältnisse auch inner-

halb einer Wirtsgesteinsformation starken Schwankungen unterliegen und somit nur ein un-

tertägiger Aufschluss des Wirtsgesteins sichere Erkenntnisse liefern kann. Wenn man sich 

die ungefähr 20-jährige Erkundung des Salzstocks Gorleben vor Augen führt und weitere 

fünf Jahre für die abschließende Erkundung sowie die Auswertung der Erkundungsergebnis-

se veranschlagt, liegen die zeitlichen Konsequenzen eines derartigen Standortvergleichs auf 

der Hand. Unbeschadet dieser zeitlichen Aspekte fehlen aber auch die Instrumente, um der-

artige Vergleiche unterschiedlicher Wirtsgesteine standortbezogen im Hinblick auf die 

Schutzziele, insbesondere zur Langzeitsicherheit wissenschaftlich fundiert durchführen zu 

können. Hierauf wird zurückzukommen sein.  

2. Bewertung der bisherigen Erkundungsergebnisse 

Zunächst stellt sich die Frage, ob die von mir dargelegte vertragsrechtliche Ausgangsposition 

durch neue Tatsachen oder Kenntnisse in Frage gestellt ist.  

Aus meiner Sicht gibt es keine neuen Erkenntnisse oder einen geänderten Stand von Wis-

senschaft und Technik, die dazu zwingen würden, die bisherigen geologischen Befunde neu 

zu bewerten. Es verbleibt danach bei der Ausgangslage, nach der die überwiegende Auffas-

sung der mit den Erkundungsergebnissen befassten Wissenschaftler und der Bund als Vor-

habenträger davon ausgehen, dass der Salzstock Gorleben für die Endlagerung radioaktiver 

Abfälle nach den gegenwärtigen Kenntnissen grundsätzlich geeignet sein kann. Diese Be-

wertung fließt auch bis in die jüngste Zeit in wichtige staatliche Entscheidungen ein; so hat 

das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg in seiner Entscheidung vom 17.07.2008 in ei-

nem Rechtsstreit über die Zulassung eines mit dem Erkundungsvorhaben konkurrierenden 

Vorhabens auf Salzgewinnung im Salzstock Gorleben ausdrücklich auf diese Bewertung 

Bezug genommen. 

Von einer Mindermeinung (Appel, Kreusch) wird seit langem die Auffassung vertreten, dass 

der Standort Gorleben ungeeignet sei, da Teile des Deckgebirges bereits während der letz-

ten Eiszeiten erodiert sind und die sogenannte Gorleben-Rinne ausgebildet wurde. Ein 

subrosiver Angriff auf den Salzstock könne so nicht mehr wirksam verhindert werden. Hierbei 

handelt es sich um einen sehr schematischen und den vorliegenden Erkenntnissen über den 

Salzstock Gorleben nicht Rechnung tragenden Ansatz, der nicht haltbar ist. Zu verweisen ist 

zunächst auf die schon zitierte Erklärung der Bundesregierung über die Auswertung der bis-

herigen Erkundungsergebnisse, die auf umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten basiert. 

Insbesondere hat Professor Dr. Herrmann darauf verwiesen, dass seit Entstehung des Salz-

stocks Gorleben vor etwa 250 Millionen Jahren bis zur Gegenwart im untersuchten Zentral-

teil des Salzstocks keine Einflüsse wirksam waren, die von außen gekommen sind. Die Gor-

leben-Rinne könne insofern als natürliches Langzeitexperiment dafür bewertet werden, dass 

auch unter extremen Belastungen und dynamischen Bedingungen das Isolationspotenzial 

des Salzstocks nicht beeinträchtigt wird.  

3. Auswahl und Akzeptanz des Standortes 

Streitig ist seit langem, ob der im Zusammenhang mit Alternativerkundungen genannte Ge-

sichtspunkt der Akzeptanz ein tragfähiger Ansatz für eine Neubewertung sein kann. Unstrei-

tig ist zunächst sicherlich, dass die Akzeptanz ein wichtiger politischer Parameter ist, dem 
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gerade in einer Demokratie besondere Bedeutung zukommt. Zu fragen ist allerdings: ĂAkzep-

tanz durch wen?ñ 

Neben der Abgrenzung des Personenbereichs nach örtlichen Gesichtspunkten, kommt vor 

dem Hintergrund der langen Zeiträume zwischen Standortentscheidung und Betrieb eines 

Endlagers, in der zumindestens ein Generationenwechsel stattfindet, die Abgrenzung in zeit-

licher Hinsicht zwischen Generationen hinzu. Unbeschadet von diesen Grundsatzfragen be-

steht allerdings im Raum Gorleben eine regionale Akzeptanz. Ich verweise hierbei auf maß-

gebliche Stellungnahmen der kommunalen Organe im Standortbereich sowie Wahlergebnis-

se bestimmter Parteien über mehrere Legislaturperioden, die für die Erkundung des Salz-

stocks Gorleben eintreten. 

Ein Auswahlverfahren als Grundlage für eine behauptete Akzeptanz macht im Übrigen das 

atomrechtliche Planfeststellungsverfahren nicht entbehrlich. Erst im nachfolgenden atom-

rechtlichen Planfeststellungsverfahren nach § 9 b Atomgesetz wird durch die dort geführten 

Nachweise abschließend von der Planfeststellungsbehörde festgestellt, ob das geplante 

Endlager an dem vorgesehenen Standort die geforderten hohen Schutzziele des Atomgeset-

zes erfüllt. Dies gilt insbesondere auch für die Langzeitsicherheit. Das Auswahlverfahren ist 

danach nur von vorläufiger Natur und relativiert die Bedeutung des atomrechtlichen Verfah-

rens nicht. 

Auf vielfältige Probleme des Verhältnisses eines Auswahlverfahrens und des atomrechtli-

chen Verfahrens kann hier nur kursorisch verwiesen werden. So sind z. B. Einwendungen 

trotz ihrer Behandlung im Suchverfahren im atomrechtlichen Verfahren nicht ausgeschlossen 

und umgekehrt nicht geltend gemachte Einwendungen nicht präkludiert. Auch ist eine recht-

liche Bindung der Planfeststellungsbehörde an eine Standortfestlegung im Suchverfahren 

ausgeschlossen. Dies muss selbst für den Fall gelten, dass die Standortentscheidung man-

gels Akzeptanz durch den Gesetzgeber, wie dies vom AkEnd vorgeschlagen worden ist, er-

folgt. Insgesamt ergeben sich aus der Abfolge eines solchen Standortsuchverfahrens und 

eines atomrechtlichen Verfahrens Doppelungen, die zu einer unabsehbaren Zeitverzögerung 

führen und eine Lösung der Endlagerfrage in dieser Generation ausschließen. 

Die Forderungen nach einem neuen Suchverfahren berücksichtigt nicht, dass die Festlegung 

von Gorleben auf einem kriteriengesteuerten Auswahlprozess beruht. Ich verweise hier in 

soweit auf die Ausführungen von Herrn Bluth, Niedersächsisches Umweltministerium (NMU). 

Diese vom Bund und dem Land Niedersachsen durchgeführten Verfahren waren allerdings 

nicht öffentliche Verfahren und damit nicht für die betroffenen Regionen transparent. Aller-

dings ist die Standortentscheidung für Gorleben im Umweltausschuss des Niedersächsi-

schen Landtags (6. Sitzung in der 8. Wahlperiode am 17.10.1977) dargestellt und erörtert 

worden und auch in der bereits 1977 vom Kreistag in Lüchow-Dannenberg gegründeten Gor-

leben-Kommission öffentlich diskutiert worden. Dieses Gremium wurde übrigens 1991 aufge-

löst nachdem eine bunte Koalition aus Kernenergiegegnern die Mehrheit im Kreistag 

Lüchow-Dannenberg gewonnen hatte. Es zeigt sich, dass bei langen, generationenübergrei-

fenden Vorhaben auch ein aufwändiges Standortsuchverfahren keine Gewähr dafür bietet, 

dass das Ergebnis Gesetzesänderungen standhält bzw. nicht weitergehenden Anforderun-

gen der nächsten Generation ausgesetzt wird. 
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Die von Minister Gabriel im Ausschuss für Atomanlagen und öffentliche Sicherheit des Land-

kreises Lüchow-Dannenberg angeführte Gefahr, auch andere Standorte zu untersuchen, um 

nicht in einem Gerichtsverfahren wegen der schwierigen Entscheidungsfindung den Standort 

Gorleben zu riskieren, besteht nicht. Denn nach den Entscheidungen des OVG Lüneburg 

und des Bundesverwaltungsgericht zu Konrad setzt die atomrechtliche Planfeststellung als 

gebundene Entscheidung kein Standortauswahlverfahren voraus. Die Standortentscheidung 

steht und fällt danach ausschließlich unter dem Aspekt, ob die hohen Schutzziele des Atom-

gesetzes nachgewiesen sind oder nicht. Dies spricht dafür, sehr schnell eine vorläufige 

Sicherheitsanalyse für Gorleben durchzuführen. 

Entscheidend ist danach, dass an dem festgelegten Standort die hohen Schutzziele des  

Atomgesetzes erfüllt werden und über sehr lange Zeiträume, nämlich über eine Million Jahre, 

die Langzeitsicherheit nachgewiesen wird. Mir ist nicht bekannt, dass derartige Anforderun-

gen irgendwo sonst bei anderen Industrievorhaben in Deutschland oder weltweit gefordert 

werden, insbesondere über Zeiträume von 100.000 oder sogar eine Million Jahren. Diese 

hohen Anforderungen an die Endlagerung radioaktiver Abfälle müssen auf der Grundlage 

fundierter Kenntnisse oder ausreichend konservativer Annahmen erfüllt werden, anderenfalls 

ist eine atomrechtliche Genehmigung zu versagen. Dies sollte eigentlich eine wesentliche 

Grundlage für Akzeptanz sein. Insoweit müssen derartige Nachweisführungen in transparen-

ten Verfahren dargelegt und erörtert werden. Hierfür bildet das atomrechtliche Planstellungs-

verfahren den geeigneten Raum. Ich betone allerdings auch, dass über dieses Verfahren 

hinaus eine umfassende Einbindung der interessierten Öffentlichkeit und volle Transparenz 

bezüglich aller Untersuchungsergebnisse und Entscheidungen notwendig und sinnvoll sind. 

4. Ist ein fundierter Standortvergleich überhaupt machbar? 

Ich hatte schon darauf verwiesen, dass es keine nach dem Stand von Wissenschaft und 

Technik anerkannte Instrumente für wissenschaftlich fundierte Standortvergleiche, insbeson-

dere in unterschiedlichen Wirtsgesteinsformationen, gibt. Hierauf möchte ich im Folgenden in 

der gebotenen Kürze eingehen. 

Solche Maßstäbe für derartige wissenschaftliche Instrumente müssen sich nach dem vom 

Atomgesetz vorgegebenen Stand von Wissenschaft und Technik orientieren. Noch genauer 

nach dem erreichten Stand von Wissenschaft und Technik. Von einem derartigen Stand lässt 

sich nur sprechen, wenn diese Instrumente (von einer beachtlichen Anzahl anerkannter Wis-

senschaftler) wissenschaftlich ï national und international ï anerkannt sind. Hiervon kann 

keine Rede sein. Der vom BfS hierzu angekündigte Bericht liegt trotz wiederholter Ankündi-

gung immer noch nicht vor. Ein derartiger Bericht wäre dann zunächst umfassend unter Ein-

schaltung aller einschlägigen Fachrichtungen zu diskutieren und zu bewerten. Der Ausgang 

dieser Diskussion ist völlig offen. 

Aber schon aus erkenntnistheoretischer Sicht bestehen grundsätzliche Bedenken, ob derar-

tige Sicherheitsvergleiche überhaupt errfolgversprechend geführt werden können. Diese be-

ziehen sich auf die Langzeitsicherheit, d. h., den Nachweis, dass die eingelagerten radioakti-

ven Abfälle dauerhaft von der Biosphäre ferngehalten werden können und die Schutzziele 

eingehalten werden. Nachweise über lange Zeiten, letztlich bis zu einer Million Jahre, sind 

schon per se äußerst anspruchsvoll und sicherlich im Grenzbereich des menschlichen Er-

kenntnisvermögens. Es kommt hinzu, dass im Rahmen derartiger Bewertungen völlig unter-

schiedliche, hoch komplexe geologische Systeme und Wechselwirkungen zwischen Abfällen 
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und Wirtsgesteinen sowie Wirkungszusammenhänge aus unterschiedlichsten Fachrichtun-

gen, die sich einer Normierung weitgehend entziehen (nicht normierbare Systeme), bewertet 

werden müssen, was daher mit entsprechenden Unsicherheiten verbunden ist. Um über-

haupt belastbare Aussagen machen zu können, sind konservative Annahmen zu treffen. 

Diese Konservativitäten entziehen sich im komplexen Gesamtsystem aber einer messbaren 

Bewertung. Dies gilt insbesondere im Verhältnis der sehr geringen zulässigen Dosen, deren 

Einhaltung im Rahmen der Langzeitsicherheit realistisch nachzuweisen ist, zu den Unsicher-

heiten eines geologischen Systems und dessen Entwicklung über extrem lange Zeiträume. 

5. Zur aktuellen Diskussion um die Asse 

Neuerdings werden in der Öffentlichkeit die Vorgänge in der Asse als Argument gegen die 

Eignungshöffigkeit von Gorleben ins Feld geführt und sogar behauptet, dass nach Scheitern 

des Projektes Asse Gorleben als Standort zur Endlagerung radioaktiver Abfälle ausscheidet. 

Hierzu darf ich zunächst klarstellen, dass die bisher bekannt gewordenen Vorgänge in der 

Asse auch aus Sicht der Energiewirtschaft nicht akzeptabel sind. Es ist unverzichtbar, sämt-

liche Vorschriften des Atom- und Strahlenschutzrechtes beim Umgang mit radioaktiven Stof-

fen einzuhalten. Auch muss eine verantwortungsvolle und umfassende Information der Öf-

fentlichkeit vom Betreiber der Asse garantiert sein.  

Die Auswahl von Gorleben und die Festlegung auf die Asse als Endlager unterlagen völlig 

unterschiedlichen Grundsätzen. Der Betrieb der Asse, d.h. die Einlagerung radioaktiver Ab-

fälle in der Asse, wurde vor Inkrafttreten der Entsorgungsregelungen des Atomgesetzes oh-

ne Langzeitsicherheitsnachweise ï als neues Konzept zu der international damals üblichen 

Versenkung von radioaktiven Abfällen im Meer ï 1967 begonnen und 1978 beendet. Etwa 

zeitgleich mit der Beendigung der Einlagerung in der Asse sind die noch heute geltenden, 

allgemein als vorbildlich bezeichneten, Entsorgungsregelungen des Atomgesetzes verab-

schiedet worden. Die auf der Grundlage dieser ï für die Asse damals nicht mehr anwendba-

ren ï Entsorgungsregelungen entwickelten Sicherheitskriterien zur Endlagerung sind 1983 

verabschiedet worden. Sie sehen für die Endlagerung radioaktiver Abfälle vor, dass, anders 

als bei der Asse, unversehrte Gebirgsbereiche auszuwählen sind und gerade nicht alte Ab-

baue. In der Asse wurde ab 1909 ca. 60 Jahre lang Kali- und Steinsalz gewonnen. Aus wirt-

schaftlichen Gründen erfolgte der Salzabbau bis an die Ränder des Salzstocks und reichte 

damit bis auf wenige Meter an Grundwasser führende Schichten heran. 

Der Salzstock Gorleben verfügt demgegenüber (anstelle von wenigen Metern) über eine 

mehr als 300 m dicke Salzschicht als natürliche Barriere zur Abschirmung von radioaktiven 

Abfällen. Bei der Auswahl von Gorleben waren entscheidende Kriterien die Unversehrtheit 

des Salzstockes und dessen Mächtigkeit. Diese unterschiedlichen Konzeptionen sind offen-

kundig und für jedermann erkennbar. 

In der Asse sind allerdings weit nach Abschluss der Einlagerungsphase einige Versuche 

zum Verhalten von Salz beim Eintrag von Wärme in das Gebirge erfolgt. Diese Ergebnisse 

zum Verhalten von Steinsalz bei Wärmeeintrag können für Gorleben Verwendung finden. Die 

Asse war insoweit untertägiges Forschungslabor. Hierfür hätten auch andere Salzbergwerke 

genutzt werden können. 

Das Moratorium ist unverzüglich aufzuheben, da die das Moratorium begründenden Zwei-

felsfragen abgearbeitet sind. Es gibt keine neuen Erkenntnisse, die der vertraglichen Ver-

pflichtung zur Fortsetzung der Erkundungsarbeiten in Gorleben entgegenstehen oder die 
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eine neue Bewertung fordern. Die Verpflichtung zur Fortsetzung der Erkundung ergibt sich 

auch aus der Handlungsverpflichtung des Bundes zur Einrichtung von Endlagern für radioak-

tive Abfälle gemäß § 9 a Absatz 3 Seite 1 Atomgesetz. Diese Verpflichtung folgt schließlich 

auch aus der vom BMU wiederholt postulierten Verantwortung dieser Generation zur Lösung 

der Entsorgungsfrage. 

6. Wie könnte es aus Sicht der Energiewirtschaft weitergehen? 

Zunächst ist die Erkundung fortzusetzen. Diese Erkundungsarbeiten können in ca. fünf Jah-

ren abgeschlossen werden. 

Parallel hierzu sollten 

1. ein internationales Peer Review zur Bewertung der bisherigen Erkundungsergebnisse 

bezüglich der Eignungshöffigkeit des Salzstocks in Gorleben bzw. ggf. noch fehlender 

Analysen durchgeführt werden; 

2. eine erste Sicherheitsanalyse (Safety case) mit dem Ziel, belastbare Aussagen über die 

Machbarkeit einer sicheren Endlagerung im Gorlebener Salzstock sowie Hinweise auf 

eventuell noch bestehende Erkenntnislücken und Optimierungsmöglichkeiten zu erhal-

ten, erstellt werden; 

3. vorhandene Daten alternativer Standorte ï insbesondere Tonstandorte ï vertiefend ana-

lysiert werden, um für den ï aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlichen ï Fall, dass sich 

Gorleben am Ende der Erkundung objektiv als ungeeignet erweisen sollte, priorisierte 

Handlungsoptionen zu haben; 

4. die Ergebnisse zu den o.g. Punkten in einem internationalen Workshop (Mitte 2011) prä-

sentiert und diskutiert werden. 

Wichtig ist, dass alle Arbeitsergebnisse in transparenter Form allen interessierten Kreisen 

zur Verfügung stehen und umfassend diskutiert werden können. Selbstverständlich muss 

diese Diskussion ergebnisoffen geführt werden. Wichtig ist, dass möglichst schnell eine ab-

schließende Bewertung über die Eignung des Salzstockes Gorleben erfolgt. Dies ist auch im 

Interesse der Bevölkerung vor Ort notwendig, um Klarheit über das weitere Vorgehen herzu-

stellen. 
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